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I 
 

BEGRÜNDUNG 
 

Vorbemerkung zum Verfahren 
 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Langenhagen hat am 19.11.2012 die Aufstellung der 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 437, „ Münchner Str. Ost“ im Regelverfahren gemäß 
§2 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.  
 
Es wird ein Bauleitplanverfahren mit einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach §3 
(1) Baugesetzbuch (BauGB) und einer frühzeitigen Behördenbeteiligung nach §4 (1)  
BauGB sowie einem anschließenden zweistufigen formellen Verfahrensteil nach §3 (2)  
und §4 (2) BauGB durchgeführt. Eine Umweltprüfung mit Umweltbericht ist Teil des Ver-
fahrens.    
 
Zur Beurteilung weiterer Auswirkungen der geplanten Bebauungsplanänderung werden  
ein Verkehrsgutachten und eine Kartierung einschließlich Umweltbericht erstellt. 

 
1.  Geltungsbereich 
 

Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 11,5 ha (115 980 m2) liegt im Ortsteil Godshorn 
der Stadt Langenhagen und umfasst Flächen entlang des östlichen Abschnittes der   
Münchner Straße und östlich der Kemptener Straße. Die genaue Abgrenzung ist aus dem 
Übersichtsplan (Titelseite) sowie aus der Planzeichnung zu ersehen. 

 
2.  Ziel und Zweck der Planung 
 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen sobald und  
soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Bei der jetzi- 
gen Planung handelt es sich um die dritte Änderung des Ursprungsplanes Nr. 437       
„Münchner Straße Ost“ vom 11.12.1997. Dieser setzte ein Großteil der Flächen als Ver-
kehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung „Stellplätze Flughafen“ fest, um Parkplätze 
für die EXPO 2000 zu schaffen. Später wurden diese Flächen als Notparkplatz für den 
Flughafen genutzt. Die nördlichen Flächen, direkt an das Flughafengelände angrenzend, 
wurden als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur 
und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt und dienen als Ausgleichsflä-
chen für bauliche Maßnahmen, sowohl innerhalb des Geltungsbereiches, als auch für an-
derweitige Maßnahmen innerhalb des Stadtgebietes. 
 
Seitdem die für Parkzwecke zur EXPO angelegte Fläche für diese Funktion nicht mehr be-
nötigt wird und auch als Notparkplatz des Flughafens entbehrlich ist, kann sie einer neu- 
en Nutzung zugeführt werden. Aus diesem Grund wurden zum Ursprungsplan bereits  
zwei Änderungsverfahren durchgeführt.  
 
Ziel der ersten Änderung Nr. 437, 1. Änderung „Gewerbegebiet Münchner Straße Süd“  
war es, den Bereich südlich der Münchner Straße als Gewerbegebiet festzusetzen und so 
u.a. die Realisierung einer Musterhaussiedlung zu ermöglichen. Die übrigen Flächen die-
nen der Ansiedlung weiterer gewerblicher Nutzungen. 
 
Die zweite Änderung zum Bebauungsplan Nr. 437 verfolgte das Ziel, dem Logistikunter-
nehmen Dachser Erweiterungsmöglichkeiten zu eröffnen. Der Standort der Firma befindet 
sich auf dem westlich angrenzenden Gründstück. Da eine Erweiterung aufgrund man-
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gelnder Baulandreserven auf dem eigenen Grundstück nicht realisiert werden konnte,  
wurden die planungsrechtlichen Schritte zur Ausweitung des gewerblichen Baulandes un-
ternommen. Für die zweite Änderung wurden somit bereits im westlichen Bereich größere 
Flächenanteile der im Ursprungsplan festgesetzten Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-
stimmung „Stellplätze Flughafen“ überplant. 

 
Der Geltungsbereich der jetzigen Änderung, Bebauungsplan Nr. 437, 3. Änderung „Mün-
chener Straße Ost“ umfasst die Flächen nördlich der Münchner Straße und im östlichen 
Anschluss zum gewerblichen Bauland der zweiten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
437. 

 
Ziel ist es, die verbleibenden Flächen nördlich der Münchner Straße mit der momentanen 
Festsetzung Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung „Stellplätze Flughafen“    
nun ebenfalls als gewerbliche Baufläche auszuweisen. Durch die räumliche Nähe zum 
Flughafen und zur Bundesautobahn A 352 sowie durch die direkte Erschließung über die 
Münchner Straße ist das Gebiet verkehrlich optimal angebunden. Eine gewerbliche Nut-
zung ist aus städtebaulicher Sicht besonders geeignet, da dies eine Ergänzung zu dem be-
reits bestehenden Gewerbegebiet südlich des Flughafens Hannover-Langenhagen darstellt 
und somit den Wirtschaftsstandort Langenhagen weiter stärken kann. Das integrierte   
Stadtentwicklungskonzept Langenhagen 2025 (ISEK) empfiehlt diesen Bereich als Erweite-
rung des Airport Business Park einer gewerblichen Nutzung zugänglich zu machen. 
 
Die nördlichen Flächen im Plangebiet behalten ihre Funktion als Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr.   
20 BauGB und dienen weiterhin als Ausgleichsflächen für bauliche Maßnahmen. Die sich 
südlich anschließende Fläche (ca. 12 500 qm) mit der bisherigen Festsetzung als „Wald“, 
wird nun als private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „waldartiger Gehölzbestand“ 
festgesetzt. Diese Änderung begründet sich mit der Tatsache, dass der Flughafen Hanno-
ver-Langenhagen die Bäume in ihrer Wuchshöhe beschränkt. Diese Wuchshöhenbe-
schränkung auf ca. 23,00m-33,00m erfolgt zur Sicherstellung der für den Flugbetrieb er-
forderlichen Hindernisfreiheit im Bereich der Start- und Landebahn Süd. Damit kann die- 
se Fläche im forstrechtlichen Sinne nicht mehr als „Wald“ festgesetzt werden (s. Pkt. 7.2 + 
Pkt. 3.1). 
Die sich südlich anschließende, 30m tiefe private Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„Ausgleichsfläche“ wird aus dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan nur in der Größe  
unverändert übernommen, da sie als Fläche zur Regenwasserrückhaltung bzw. - versicke-
rung benötigt wird. Da auf der Fläche nie Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt oder bilan-
ziert wurden und eine gute gedrosselte Abgabe von Regenwasser in den Stimmgabelgra-
ben gewährleistet werden kann, ist die Ausweisung als Fläche zur Regenwasserrückhal-
tung bzw. Versickerung sinnvoll. Da diese Fläche keiner anderen als der festgelegten    
Nutzung zur Verfügung steht, kann auf diese Weise eine Abstandszone zum waldartigen 
Gehölzbestand geschaffen werden. 
 
Der Verlauf des Stimmgabelgrabens nördlich des waldartigen Gehölzbestandes bleibt von 
den Planungen unberührt und wird unverändert als „Fläche für die Wasserwirtschaft“    
festgesetzt. Die 15.00m tiefe Fläche entlang der Münchner Straße, die von Bebauung frei-
zuhalten ist, wird als Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern festgesetzt, die 
auch zur Gestaltung naturnaher Staugräben und Sickermulden genutzt werden kann. Die- 
se Festsetzung ist eine konsequente Fortführung der Festsetzungen entlang der Münchner 
Straße zur einheitlichen Gestaltung des Straßenrandraumes und der Versickerung von 
Oberflächenwasser.  
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3.  Umweltprüfung 
 

Mit der Anpassung des Baugesetzbuches an geltende EU-Richtlinien (EAG Bau i.d.F. vom 
26.06.2004) wurde die Umweltprüfung verbindlich für alle Bauleitplanverfahren in das 
deutsche Baurecht eingeführt, die nach dem 20. Juli 2004 förmlich eingeleitet wurden. 
Gegenstand der Umweltprüfung sind die Umweltbelange, auf die die Durchführung eines 
Bauleitplans voraussichtlich erhebliche Auswirkungen haben kann. Hierunter fallen aus-
drücklich auch die Eingriffsregelung und die CEF Maßnahme, die im Rahmen dieses Be-
bauungsplanverfahrens inhaltlich abgearbeitet werden. Die Ergebnisse der Umweltprü-
fung werden im Umweltbericht als eigenständiger Teil der Begründung zum Bauleitplan 
zusammengefasst. 
 

3.1 Festlegung des Untersuchungsumfanges 
 

Grundsätzlich ist bei der Einschätzung der Umweltauswirkungen von dem auszugehen, 
was gemäß den Festsetzungen des B-Plans höchstens zulässig ist, unabhängig davon, ob 
diese Werte im Zuge der Bebauung auch tatsächlich ausgeschöpft werden.  

Ergänzend zur verbal-argumentativen Beschreibung der Eingriffswirkungen und geplanten 
Ausgleichsmaßnahmen wird eine ökologische Bilanzierung nach der „Arbeitshilfe zur 
Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung” des Nieder-
sächsischen Städtetags (2013) durchgeführt (Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung). Die An-
sprache der betroffenen bestehenden sowie der geplanten Biotoptypen entspricht dem 
Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (Drachenfels 2011), der auch der Ar-
beitshilfe zugrunde liegt.  

Für die Fragestellung möglicher Lärmimmissionen und Verkehrsbelastungen wurden im 
Zuge der Realisierung des Gewerbegebietes „Münchner Straße Ost“ ein vorhandenes 
Schallgutachten zum sich westlich anschließenden Bebauungsplan Nr. 437, 2. Änderung 
herangezogen und ein Verkehrsgutachten erstellt (Dipl.-Ing. Armin Moll 04.11.2008; In-
genieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert 2016), um die möglichen Auswirkungen zu prog-
nostizieren. Die Ergebnisse sind in die Umweltprüfung eingeflossen. 

Für die Durchführung der Umweltprüfung wurden die relevanten Daten aus den Karten-
servern der maßgeblichen niedersächsischen Fachbehörden ausgewertet. Weiterhin wur-
den die auf regionaler und lokaler Ebene vorliegenden Fachplanungen berücksichtigt, 
hierzu zählen u.a. der Landschaftsrahmenplan der Region und der in Aufstellung befind-
liche Landschaftsplan der Stadt.  

Zusammenfassend werden die Schutzgüter Mensch und menschliche Gesundheit, Arten 
und Biotope (Tiere Pflanzen, biologische Vielfalt), Boden, Wasser, Klima / Luft, Land-
schaft, Kultur und sonstige Sachgüter sowie Wechselwirkungen untersucht. 

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung nach §4 (1) BauGB wurden die Behör-
den und Träger öffentlicher Belange über die Planung informiert und insbesondere zur 
Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung aufgefordert. 

Stellungnahme Nds. Landesforsten vom 04.04.2017: 

Seitens des Forstamtes Fuhrberg wurde darauf hingewiesen, dass es sich bei der im Be-
bauungsplan als „Wald“ festgesetzten Fläche nicht mehr um eine Waldfläche i.S. des 
niedersächsischen Waldgesetztes handelt, da sie einer Wuchshöhenbeschränkung unter-
liegt. Die Festsetzung als private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „waldartiger Ge-
hölzbestand“ ist folglich sinnvoll.  

Der Hinweis wurde mit einer entsprechenden Festsetzunge im Bebauungsplan aufge-
nommen.   
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Stellungnahme der Region Hannover vom 21.04.2017: 

Die Region Hannover weist in Ihrer Stellungnahme darauf hin, dass sich mit der 
Avifaunistischen Bestandserfassung ein Hinweis darauf ergeben hat, dass sich ein Brutre-
vier der Feldlerche im Plangebiet befindet. Da es sich bei der Feldlerche um eine gemäß 
§7 (2) Nr. 13b  BNatSchG besonders geschützte Art handelt sind vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen – sogenannte CEF-Maßnahmen – notwendig. Die CEF-Maßnahmen 
sind auf den nördlichen Flächen (Fläche F1) des Plangebietes geplant. Umfang und Aus-
führung werden im Umweltbericht entsprechend behandelt. 

Die Hinweise zum Bodenschutz, Gewässerschutz, Brandschutz und ÖPNV werden ent-
sprechend zu Kenntnis genommen und im Planverfahren berücksichtigt.  

Weitere Hinweise z.B. seitens der Abfallentsorgung, der Üstra und der Enercity Netzge-
sellschaft sind in die Planung eingeflossen, soweit dies auf Ebene des Bebauungsplanes 
möglich ist. Die gegebenen Hinweise werden in den nachfolgenden Fachplanungen be-
rücksichtigt. 

 
3.2  Umweltbericht 
 
 Zusammenfassend kommt der Umweltbericht im Überblick zu folgendem Ergebnis: 
 
 Die negativen Umweltauswirkungen, die durch die 3. Änderung des Bebauungsplans 

hervorgerufen werden, wirken sich vor allem auf die Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Boden, 
Wasser und Landschaft aus. Aufgrund der Vorbelastungen bzw. geringen Wertigkeit des 
Bestandes sind die Umweltauswirkungen jedoch nur zu Teilen als erheblich einzustufen. 

 
 Im Rahmen der Umsetzung des B-Planes sollen die Maßnahmen zur Vermeidung und 

Verringerung berücksichtigt werden. Die Umsetzung der Vermeidungs-, Verminderungs- 
und Kompensationsmaßnahmen ist durch eine Umweltbaubegleitung zu überwachen. 

 Insbesondere ist die vorgezogene Umsetzung der artenschutzrechtlich begründeten CEF-
Maßnahme sicherzustellen. Der Erfolg der Maßnahme ist im Rahmen eines Monitorings 
zu belegen. 

 
 Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zum Schutzgut Pflanzen und Tiere ergibt unter 

Verwendung der „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in 
der Bauleitplanung“ (Niedersächsischer Städtetag 2013) bei insgesamt 25.684 auszuglei-
chende Werteinheiten (Kompensationssoll) ein Kompensationsüberschuss von 236 Wert-
einheiten. 

 
3.3 Umweltüberwachung 
  (Überprüfung der Planungsauswirkungen) 

 
Die Stadt Langenhagen überwacht gemäß § 4c BauGB die erheblichen Umweltauswir-
kungen, die im Zuge der Durchführung von Bebauungsplänen auftreten, um insbesonde-
re unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig erkennen und ggf. Abhilfe 
schaffen zu können. Erhebliche Auswirkungen sind im Rahmen dieses Bebauungsplanes 
nach Durchführung bzw. Beachtung aller Maßnahmen gemäß der Festsetzungen in Ver-
bindung mit den Erläuterungen im Umweltbericht nur zu Teilen zu erwarten, deshalb 
wird nachfolgend beschriebene Überwachung und Kontrolle durchgeführt. 

Baubegleitend wird vom Zeitpunkt der Planreife des Bebauungsplanes gemäß 
§ 33 BauGB bzw. Rechtskraft des Bebauungsplanes an bis zur Fertigstellung und Inbe-
triebnahme der Vorhaben bzw. Anlagen die Umsetzung der festgesetzten naturschutz-
fachlichen Vermeidungs- sowie Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches 
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des Bebauungsplanes veranlasst und überprüft. Dies erfolgt entsprechend den Angaben 
im Umweltbericht durch die Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe der Stadt.   

Die jeweiligen allgemeinen Ausgleichsmaßnahmen werden spätestens in der der jeweili-
gen Baumaßnahme folgenden Vegetationsperiode durchgeführt. Auf allen Ausgleichsflä-
chen erfolgt eine jährliche Erfolgskontrolle. 

Zusammenfassend werden nach Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen, einschließ-
lich der vorgezogenen CEF Maßnahmen, keine erheblichen Umweltauswirkungen gese-
hen, die eines besonderen Überwachungsverfahrens bedürften. Der Erfolg der Aus-
gleichsmaßnahmen wird seitens der zuständigen Fachabteilung im Rahmen von Flächen-
begehungen und regelmäßiger Kontrolle der Maßnahmen, wie sie das Flächenpoolma-
nagement der Stadt erfordert, überprüft. Darüber hinaus wird ein dauerhaftes jährliches 
Monitoring hinsichtlich der Feldlerche betrieben, um nachzuweisen wie viele Brutreviere 
dort existieren. 

 
4.  Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan,   
 übergeordnete Fachplanungen 
 

Flächennutzungsplan 
 
Der gültige Flächennutzungsplan der Stadt Langenhagen weist an dieser Stelle Verkehrs-
fläche mit der Zweckbestimmung „Parkplatz“, Waldfläche und Fläche zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft aus. Bereits im Vorentwurf des zur 
Zeit in der Neuaufstellung befindlichen Flächennutzungsplanes wurde für den Bereich 
der vorgenannten Verkehrsfläche „Parkplatz“ nun gewerbliche Baufläche dargestellt; dar-
aus wird der vorliegende Bebauungsplan entwickelt, so dass die erforderliche Überein-
stimmung zwischen vorbereitender und verbindlicher Bauleitplanung gem. §8 (2) BauGB 
gewährleistet ist. Die Region Hannover ist im Verfahren der Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes bereits in Arbeitsgruppen eingebunden worden und im Rahmen der früh-
zeitigen Behördenbeteiligung nach §4 (1) BauGB im Jahr 2013 gehört worden. Die Regi-
on wird nach dem Satzungsbeschluss gebeten werden, gemäß §8 (3) BauGB zu prüfen 
und zu bestätigen, dass der Bebauungsplan vor dem Flächennutzungsplan bekannt ge-
macht werden kann. Die Voraussetzung dafür ist, dass nach dem Stand der Planungsar-
beiten angenommen werden kann, dass der Bebauungsplan aus den künftigen Darstel-
lungen des Flächennutzungsplans entwickelt worden ist. 
 
Regionales Raumordnungsprogramm 
 
Die Bereiche des Airport Business Parks Langenhagen werden im Regionalen Raumord-
nungsprogramm der Region Hannover 2016 (RROP 27.09.2016) als „Flächen mit 
Schwerpunktaufgaben für die Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten“ festgelegt. 
Darüber hinaus ist Langenhagen als Standortkommune des internationalen Flughafens 
Hannover-Langenhagen und damit verbundenen herausragenden überregionalen Poten-
zialen als Wirtschaftsstandort und Mittelzentrum mit oberzentraler Teilfunktion im RROP 
2016 festgelegt (Abschnitt 2.2 Ziffer 05). 

Die vorliegende Planung unterstützt die Ziele des RROP in den o.g. Bereichen und ist 
somit insgesamt mit den Belangen der Raumordnung gem. §1 (4) BauGB vereinbar. 
 
Baubeschränkungen aufgrund von Fachgesetzen 
 
Bauschutzbereich gemäß Luftverkehrsgesetz (LuftVG) 
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Der gesamte Geltungsbereich liegt im Bauschutzbereich gemäß § 12 LuftVG. Danach ist 
die Zustimmung der Luftfahrtbehörde erforderlich, wenn Bauwerke bestimmte Höhen 
überschreiten sollen. Es ergeben sich zwei unterschiedliche Beurteilungsbereiche, deren 
Abgrenzungen nachrichtlich übernommen wurden:  
 
Bereich 1 (Beurteilung gemäß § 12 Abs. 1 und 2 LuftVG / Sicherheitsbereich) – dieser 
deckt den nördlichen Bereich des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ab: 
Für Bauwerke ist eine Zustimmung der Luftfahrtbehörde in jedem Fall erforderlich. 
 
Bereich 2 (Beurteilung gemäß § 12 Abs. 3  LuftVG / Baubeschränkungsbereich) – dieser 
deckt den südlichen Bereich des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ab: Für Bau-
werke ist eine Zustimmung der Luftfahrtbehörde erforderlich, wenn Bauwerke die Höhe 
von + 77,50 müNN überschreiten sollen. 
 
Der Bereich 2 befindet sich im Einflussbereich des Gleitwegesenders. Gemäß § 18a ist 
durch die Luftfahrtbehörde zu prüfen, ob eventuell errichtete Bauwerke nicht die Flugsi-
cherungseinrichtung stören. Dieser Bereich ist für die überwiegende Fläche des Geltungs-
bereichs maßgeblich (siehe nachrichtliche Übernahme) 
 
Einrichtungen der Flugsicherheit 
 
Das Bebauungsplangebiet liegt im Einflussbereich von flugsicherheitstechnischen Sende- 
und Peileinrichtungen. Um ein technisch einwandfreies Arbeiten dieser Anlagen sicher-
zustellen, können sich - unbeschadet der Beachtung der Bauschutzbereiche gemäß 
LuftVG - bestimmte Anforderungen u.a. im Hinblick auf die Bauwerkshöhe, Stellung der 
Gebäude, Gestaltung und Materialien für Außenwände und Dachdeckungen ergeben 
(gemäß §18 a LuftVG). Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist daher möglicher-
weise nachzuweisen, dass keine Störungen von der Bebauung ausgehen. Unter Umstän-
den ist ein Radargutachten anzufertigen. In jedem Falle sind nach Stellungnahme der 
Deutschen Flugsicherung Bauvorhaben zur Einzelfallprüfung unter Angabe von Bauhöhen 
über die zuständige Luftfahrtbehörde vorzulegen. 
 
Lärmschutzbereich 
 
Der nördliche Teil des Geltungsbereiches liegt in der Tagschutzzone 2 gemäß Gesetz 
zum Schutz gegen Fluglärm (FlugLärmG v. 31.07.2007). Der verbleibende südliche Teil 
liegt innerhalb der Nachtschutzzone.    
 
Siedlungsbeschränkungsbereich 
 
In der Umgebung des Verkehrsflughafens Hannover-Langenhagen wirkt der Fluglärm stö-
rend. Um hier dem Ziel der Lärmvorsorge mit raumordnerischen und planerischen Mit-
teln näher zu kommen und das Heranwachsen der Bebauung zu verhindern hat das Lan-
desraumordnungsprogramm 2008 (LROP 08.05.2008) für den Flughafen Hannover-
Langenhagen einen Siedlungsbeschränkungsbereich abschließend festgelegt. Die Festle-
gung bezieht sich räumlich auf Gebiete mit einer ermittelten Lärmbelastung von 55 dB 
(LDEN) und größer und inhaltlich auf die Verhinderung weiterer Wohnsiedlungsentwick-
lung in diesem Bereich. Das gesamte Plangebiet liegt innerhalb des Siedlungseinschrän-
kungsbereichs. Durch die Festlegung als Gewerbegebiet wird den Vorgaben des LROP 
2008 entsprochen.  
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Vorentwurf aktualisierter Landschaftsplan 
 
Die einzelnen Schutzgüter werden innerhalb des Geltungsbereiches unterschiedlich beur-
teilt. Beim Schutzgut Arten & Biotope besitzen nach der Biotoptypenkartierung des Land-
schaftsplans der Eichenmischwald und das im Bereich der Parkplätze entstandene meso-
phile Grünland eine sehr hohe bzw. hohe Bedeutung. Eine geringe bzw. sehr geringe Be-
deutung weisen der Graben am nördlichen Waldrand sowie die asphaltierten Parkplatz-
flächen und der Acker auf. Nach der Bewertung des Schutzguts Landschaft gehören Acker 
und Wald zu einer Landschaftseinheit mit mittlerer Eigenart (= Bedeutung), demgegen-
über die Parkplatzflächen zu einer mit sehr geringer Eigenart. Hinsichtlich des Schutzguts 
Boden & Wasser kommen im Bereich des Waldfläche potenzielle Extremstandorte vor 
(mittel trockene, sehr nährstoffarme Standorte), der Graben wird als naturfern eingestuft, 
teilweise fehlt hier ein Gewässerrandstreifen zum Acker hin. Die Ackerflächen unterlie-
gen zudem einer sehr hohen Winderosionsgefährdung. Beim Schutzgut Klima & Luft ge-
hört der Geltungsbereich mit Ausnahme der Parkplatzflächen, die nicht eingestuft wur-
den, zu einem Gebiet mit hoher stadtklimatischer Bedeutung.   
 
 

5.  Festsetzungen 
 
5.1  Art der baulichen Nutzung  
 

Ein Großteil innerhalb des Geltungsbereiches ist als gewerbliche Baufläche i.S. des § 8 
BauNVO festgesetzt und stellt somit eine Erweiterung des vorhandenen Gewerbegebietes 
des Airport Business Park dar. Die Festsetzung Gewerbegebiet ist getroffen worden, um 
die vorwiegende Unterbringung von Gewerbebetrieben an dieser Stelle bauleitplanerisch 
zu sichern.  
 
Folgende gemäß BauNVO allgemein zulässige Nutzungen sind im Gewerbegebiet nicht 
zulässig: 
- Gewerblich betriebene sowie nicht gewerbliche Anlagen für sportliche Zwecke. 
- Gewerblich betriebene sowie nicht gewerbliche Motorsportanlagen. 
- Einzelhandelsbetriebe 

 
Folgende ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht Bestandteil des Bebauungs-
planes: 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 
- Vergnügungsstätten. 
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter. 
(§ 1 (6) BauNVO) 
 
Ausschluss gewerblich betriebener sowie nicht gewerblicher Anlagen für sportliche 
Zwecke und gewerblich betriebener sowie nicht gewerblicher Motorsportanlagen 
 
Als Ergänzung zum Ausschluss der Anlagen für sportliche Zwecke werden im Rahmen 
dieses Bebauungsplanes aus besonderen städtebaulichen Gründen auch gewerblich be-
triebene Sportanlagen ausgeschlossen, insbesondere die sonst möglichen gewerblich be-
triebenen Motorsportanlagen begründen den Anlass dieser Festsetzung. Geplant ist inner-
halb der Gewerbegebiete im Wesentlichen eine Ansiedlung von Produktions- und Dienst-
leistungsunternehmen. Dies ergänzt die Nutzungsstruktur der Gewerbegebiete entlang der 
Münchner Straße, die im Plangebiet weitergeführt werden soll. Die Einrichtung einer Mo-
torsportanlage würde der geplanten Entwicklung eines hochwertigen Gewerbegebietes 
widersprechen. Darüber hinaus sind diese flächenintensiven Nutzungen nicht geeignet 
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der besonderen Lagegunst dieser überaus wertvollen Gewerbegebietsflächen auch nur 
annähernd gerecht zu werden. Bei Motorsportanlagen ist zudem mit einer besonderen 
Lärmbelästigung für die Bewohner der Wohngebiete südlich und westlich des Bebau-
ungsplangebietes zu rechnen, die bereits durch den Flughafen belastet sind. Auch aus 
verkehrsplanerischer Sicht sind Motorsportanlagen auszuschließen, da damit größere 
Veranstaltungen verbunden wären, die zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen führen 
würden. Beim Ausschluss sportlicher Anlagen ist grundsätzlich in nicht gewerbliche An-
lagen und gewerbliche Anlagen zu unterscheiden. Da es sich hier um ein Gewerbegebiet 
handelt, werden daher neben den Anlagen für sportliche Zwecke auch die gewerblich be-
triebenen Anlagen ausgeschlossen. Die Errichtung einer gewerblich zu betreibenden 
Sportanlage z.B. zwecks stunden weiser Vermietung könnte sonst nicht verhindert wer-
den. 
 
Einzelhandelsbetriebe 
 
Die bisher im Bebauungsplan Nr. 437 ausnahmsweise zulässige Geschoßfläche von 500 
qm für Verkaufseinrichtungen an Endverbraucher wird mit der dritten Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 437 nicht übernommen. Der Bebauungsplan enthält eine entspre-
chende textliche Festsetzung (s. textl. Fests. Nr. 1). Eine Einschränkung der Einzelhandels-
betriebe wird durch die besonderen städtebaulichen Gründe gerechtfertigt, wie sie sich 
aus dem Einzelhandelsgutachten der Stadt Langenhagen von 2009 ergeben. Dazu ist fol-
gendes auszuführen: Nach der Baunutzungsverordnung von 1990 sind Einzelhandelsbe-
triebe mit einer Geschoßfläche von mehr als 1.200 m² in der Regel als großflächiger Ein-
zelhandel einzustufen und somit nur in einem Sondergebiet zulässig. Es hat sich jedoch 
inzwischen gezeigt, dass auch Betriebe unterhalb dieser Größenordnung geeignet sein 
können, nachteilige Auswirkungen auf die städtebauliche Situation einer Gemeinde im 
Sinne von § 11 (3) BauNVO hervorzurufen. In diesen Fällen ist es gerechtfertigt, Einzel-
handelsbetriebe in Gewerbegebieten durch textliche Festsetzungen auszuschließen oder 
nur ausnahmsweise zuzulassen. Hierzu führt das o.g. Einzelhandelsgutachten aus, dass 
die Einzelhandelssituation in der Stadt Langenhagen mit Ausnahme der kleinteiligen 
Quartiersversorgung bislang wenig dispers strukturiert ist. Den drei Haupt-
Standortbereichen Stadtzentrum, Hans-Böckler-Straße und Walsroder Straße in Alt-
Langenhagen kommt hierbei eine überörtliche bzw. gesamtstädtische Versorgungsfunkti-
on zu. Während die stadtteilbezogene Nahversorgung insbesondere in den exponierten 
Vororten Godshorn und zukünftig Kaltenweide Weiherfeld auf Angebotsstrukturen ruht, 
die in agglomerierter Form zentrenähnlichen Charakter annehmen, beschränkt sich der 
großflächige Einzelhandel derzeit auf Solitärlagen mit Sortimenten, die üblicherweise als 
nicht zentrenrelevant bezeichnet werden können. Es wird ausgeführt, dass sich die Stadt 
Langenhagen bislang auf eine durchaus intakte Angebotslandschaft stützen kann, wobei 
jedoch der dreipoligen Verteilung der zentrenprägenden Sortimente keine Zukunft prog-
nostiziert wird. Mit dem Ausbau des Stadtzentrums wird sich eine Herabstufung der Ein-
kaufsbereiche an der Walsroder Straße und der Hans-Böckler-Straße beschleunigen, wäh-
rend sich die Durchsetzungskraft und Ausstrahlung des Stadtzentrums deutlich erhöhen 
wird. Ein wesentliches Ziel der einzelhandelspolitischen Ausrichtung der Stadt Langenha-
gen insbesondere auch in einem sich weiter verschärfenden Umfeldwettbewerb mit den 
starken Versorgungsstandorten in Altwarmbüchen, in Garbsen sowie an der Vahrenwal-
der Straße ist daher eine Bündelung der wesentlichen und führenden zentrenprägenden 
Angebote an einem Standort. Nur so wird es der Stadt Langenhagen gelingen, ihre Ange-
botskompetenz zu erhöhen und somit zukünftig entsprechende Kaufkraft neu zu binden 
bzw. vorhandene Kaufkraftabflüsse zu verringern. Die Schaffung eines attraktiven Stadt-
zentrums ist aus Langenhagener Sicht unabdingbar. Neben beschäftigungspolitischen und 
fiskalischen Aspekten sprechen insbesondere stadtentwicklungspolitische Gründe für ein 
attraktives, multifunktionales Zentrum. So ist gerade für ein Mittelzentrum wie Langenha-
gen, das in den letzten 50 Jahren enorme Einwohnerzuwächse realisiert hat, die Schaf-
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fung einer urbanen und damit integrativ wirkenden und Identität stiftenden Stadtmitte 
überaus wichtig. Die restriktiven einzelhandelspolitischen Festsetzungen im Bebauungs-
plan Nr. 437,3. Änderung haben somit zum Ziel, Kundenströme in der Stadt Langenhagen 
an konkurrenzfähigen Standorten zu bündeln. Um eine disperse, in ihrer Verschiedenheit 
letztendlich jedoch auch wohl attraktive Einzelhandelsstruktur unterhalb der Vermutungs-
schwelle zur Großflächigkeit in dem Gewerbegebiet zu verhindern, wird durch eine text-
liche Festsetzung der Einzelhandel im Geltungsbereich ausgeschlossen. Eine Notwendig-
keit, aber auch die baurechtlichen Voraussetzungen, an dieser Stelle, wie im Bebauungs-
plan Nr. 437 Ausnahmen bis zu einer Verkaufsfläche von 500 qm zuzulassen, werden 
nicht gesehen. 
Diese Gewerbegebietsflächen sind in besonderem Maße für die vorangehend aufgeführ-
ten Nutzungen geeignet. Diesbezüglich besteht seitens einer großen Zahl von Politikern 
der Wunsch, nach Möglichkeit der Standortverlagerung oder Erweiterung vorhandener 
Langenhagener Unternehmen den Vorzug vor neuen Betriebsansiedelungen mit verkehrs-
intensivem Gewerbe zu geben.  
 
Im gesamten Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 437 wird der 
Nachtrichtwert für Gewerbegebiete (50 dB(A)) durch den Beurteilungspegel Nacht (>55-
60 dB(A)) des Lärmaktionsplans der Stadt Langenhagen deutlich überschritten. Zusätzlich 
liegt der süd-westliche Bereich des Plangebietes in einem Bereich, wo durch den nördlich 
angrenzenden Logistikbetrieb Dachser während der Nachtzeit Immissionen mit einem 
Beurteilungspegel von > 50 dB(A) verursacht werden (Schallgutachten von 2008). Aus 
diesen o.a. Gründen werden die sonst ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter nicht Be-
standteil des Bebauungsplanes (s. textl. Festsetzung Nr. 1).   

 
Um den Schallschutz in Büroräumen bzw. gesunde Arbeitsbedingungen zu gewährleis-
ten, werden für den gesamtem Geltungsbereich bewertete Schalldämmaße nach der DIN 
4109 textlich festgesetzt und dem Lärmpegelbereich IV zugeordnet (s. textl. Festsetzung 
Nr.5).    
 

5.2  Maß der baulichen Nutzung / Bauweise 
 

Die Grundflächenzahl wird mit 0,8 festgesetzt und entspricht damit der in der Baunut-
zungsverordnung angegebenen Obergrenze. Die Baumassenzahl ist für den überwiegen-
den Teil der Gewerbegebietsfläche mit 9,0 festgesetzt und liegt damit nur knapp unter der 
gesetzlich festgelegten Höchstgrenze von 10,0. Das Maß der baulichen Nutzung nimmt 
so die gewünschte Struktur- und Bebauungsdichte der westlich und nordwestlich liegen-
den Gewerbegebiete auf und ermöglicht ein kosten- und flächensparendes Bauen. Dem 
städtebaulichen Ziel einer bestmöglichen ökologischen und ökonomischen Ausnutzung 
der begrenzt zur Verfügung stehenden Fläche wird damit Rechnung getragen. 
 
Im Bebauungsplan Nr. 437, 3. Änderung ist eine abweichende Bauweise vorgesehen, die 
in den betriebsinternen Strukturen von gewerblichen Betrieben begründet ist, die auf groß 
dimensionierte Baukörper angewiesen sein können.  
Insgesamt sollen damit die Voraussetzungen geschaffen werden, um weitere gewerbliche 
Ansiedlungen mit Synergieeffekten für den Flughafen Hannover-Langenhagen zu ermögli-
chen. 
Die Baugrenzen sind großzügig gefasst, gewährleisten aber mit fünf Metern einen Min-
destabstand der baulichen Anlagen zu den benachbarten Gewerbegebietsflächen. 
Nebenanlagen sowie Stellplätze und Garagen werden außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche ausgeschlossen, um das Mindestmaß der zu begrünenden Fläche von 
20 % sicherzustellen. 
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Südlich der Privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung „ Regenrückhal-
tung/Regenversickerung“, die eine Pufferzone zum waldartigen Gehölzbestand sichert, ist 
ein 8.00m breiter Streifen –nicht überbaubare Grundstücksfläche- festgesetzt. Hier sind 
ausschließlich Stellplätze und Zufahrten bzw. Umfahrten zulässig. Bauliche Anlagen jeg-
licher Art sind ausgeschlossen. Damit soll zusätzlich ein gewisser Abstand von baulichen 
Anlagen zu der privaten Grünfläche – waldartiger Gehölzbestand - sichergestellt werden, 
um den Aspekt der Gefahrenabwehr durch umstürzende Bäume oder Funkenflug bei 
Brand zu gewährleisten.     

  
5.3  Verkehrliche Belange    
 

Die Erschließung des Planbereiches erfolgt ausschließlich über die Münchner Straße. Ent-
lang der Münchner Straße kann eine Zufahrt je Grundstück mit einer Länge von max. 12 
m errichtet werden. Die Anzahl der Zufahrten kann auf 2 erhöht werden, wenn das 
Grundstück auf einer Länge von mehr als 170 m an die öffentliche Verkehrsfläche 
(Münchner Straße) grenzt (s. textl. Festsetzung Nr. 3.2). Diese Regelung erfolgt zum einen 
zum Schutz der festgesetzten Pflanzstreifen und Grabenstauräume, damit diese ohne vie-
le Einschnitte entwickelt werden können. Zum anderen erfolgt diese Regelung, um den 
Ausbau der Münchner Straße mit Stellplätzen und Pflanzinseln weitestgehend zu erhalten 
und nicht unnötig viele Flächen als Unterbrechung und damit auch Flächenverlust im öf-
fentlichen Raum zu haben.    
 
Die Münchner Straße ist im ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 437 „Münchner Straße 
Ost“ mit einer Breite von 18m dargestellt, die durch die dritte Änderung nicht verändert 
wird. Diese Festlegung stellt den Ausbau mit Parkstreifen und Bürgersteig dar.  
 
Auf eine differenzierte Planung der verkehrlichen Erschließung innerhalb der Baugebiete 
wird verzichtet, um somit einer zukünftigen Entwicklung durch den Eigentümer größt-
mögliche Flexibilität zu gewährleisten. Der ruhende Verkehr für die ansässigen Betriebe 
findet im Allgemeinen auf deren Betriebsgrundstücken statt. 
 
Im Zusammenhang mit der grundsätzlichen gewerblichen Entwicklung in Langenhagen 
wurde die Abwicklung des neu hinzukommenden Verkehrs untersucht. Dabei wurde 
auch der Notwendigkeit Rechnung getragen, dass über die aktuelle Bauleitplanung hinaus 
weitere gewerbliche Flächen an verschiedenen Standorten zusammen mit der Flughafen-
gesellschaft entwickelt werden sollen. In den gemeinsamen Gesprächen kam man über-
ein, eine übergeordnete Untersuchung der verkehrlichen Belange durchzuführen. 
 
Die Verkehrstechnische Untersuchung der Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert (No-
vember 2016) kommt zu folgendem Schluss: 
 
Ausgehend von den geplanten Nutzungen wurde das zu erwartende Verkehrsaufkommen 
abgeschätzt und mit den Prognosebelastungen im angrenzenden Straßennetz überlagert. 
Die Prognosen berücksichtigen alle Entwicklungsflächen im Umfeld des Flughafens. 
 
Das Verkehrsaufkommen des Bebauungsplangebietes wird sich in erster Linie über die 
Münchner Straße/Hessenstraße/Langenhagener Straße in Richtung der übergeordneten 
Verkehrsachsen (A 352 / B 522) verteilen. Mit einem gewählten Ansatz von 250 Kfz-
Fahrten/ha errechnet sich ein Verkehrsaufkommen von 1.150 Kfz-Fahrten/Werktag. 
Der Anschlussknoten an der Münchner Straße / Hessenstraße und der Knotenpunkt Lan-
genhagener Straße / Hessenstraße sind hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit und der Ver-
kehrsabläufe untersucht worden. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass beide Kno-
tenpunkte das zusätzliche Verkehrsaufkommen mit einer sehr guten bzw. zufriedenstel-
lenden Verkehrsqualität aufnehmen können. 
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6. Örtliche Bauvorschriften   
 

In Anlehnung an die Gestaltungsvorschriften der bestehenden Gewerbegebiete werden im 
gesamten Geltungsbereich "Münchner Straße Ost" Bauvorschriften aufgenommen, welche 
die Zulässigkeit von Werbeanlagen regelt. 
Ohne eine entsprechende Satzung sind Werbeanlagen (fast) ohne Einschränkungen in 
Gewerbegebieten als Nebenanlagen zulässig. Erst mit Eintritt des Verunstaltungstatbe-
standes nach §10 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) könnte bei einer übermä-
ßigen Häufung oder einer unverhältnismäßigen Dominanz der Werbeanlagen über ande-
re Baumassen bauordnungsrechtlich eingeschritten werden. Jedoch zeigt die Praxis, dass 
der §10 NBauO ein völlig ungeeignetes Mittel ist, um Werbeanlagen städtebauverträglich 
zu lenken und eine positive Stadtbildpflege zu betreiben. Als einzige Alternative bleibt 
die konkrete Örtliche Bauvorschrift als Satzung mit Gestaltungsvorgaben, die den Rah-
men der Zulässigkeit von Werbeanlagen in Bezug auf Anzahl, Größe, Standort und Ge-
staltungskriterien genau beschreiben kann. Bei der Festsetzung von Vorschriften zu Wer-
beanlagen ist mittlerweile von einem besonderen Begründungsbedürfnis auszugehen, da 
die Rechtsprechung im Zweifelsfall mitunter keine Notwendigkeit oder Grundlage erken-
nen kann, Gewerbetreibende hinsichtlich ihrer eigenen, aber auch der Fremdwirkung 
einzuschränken. 
 
Die Stadt Langenhagen geht davon aus, dass ohne Aussagen zu Werbeanlagen sehr 
schnell ein Wildwuchs an Werbeanlagen, die sich am technisch Möglichen ausrichten 
und ohne Rücksicht auf die Präsentation im Ortsbild oder, wie hier, auch im Land-
schaftsbild präsentieren. Gerade der Stadt Langenhagen ist es in den vergangenen Jahr-
zehnten gelungen, in der Gesamtheit einen Maßstab zu erreichen, der nicht von einer 
Vielzahl überdimensionierter Werbeanlagen geprägt ist. 

Selbstverständlich soll den einzelnen Firmen die Möglichkeit der angemessenen, eigenen 
Präsentation und Werbung gegeben werden, auf gesonderte Regelungen zur Fremdwer-
bung kann hier verzichtet werden. 

In diesem schwierigen Spannungsfeld orientiert sich der Bebauungsplan Nr. 437, 3. Än-
derung an den Bauvorschriften zu Werbeanlagen der Bebauungspläne Nr. 437, 2. Ände-
rung und Nr. 438; es gibt keinen Grund für zusätzliche Einschränkungen.  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 437, 3. Änderung werden im Wesentlichen 
Werbeanlagen in ihrer Anzahl und Größe den aktuellen Erfordernissen entsprechend 
über eine textliche Festsetzung beschränkt, die frei auf dem Grundstück als Schilder, 
Skulpturen oder Hinweisschilder aufgestellt werden. 

Es sind maximal 5 Fahnenmasten pro Baugrundstück zulässig, da sich diese Form von 
Werbung in letzter Zeit immer mehr etabliert hat. Hier sind die entsprechenden Bestim-
mungen der Niedersächsischen Bauordnung zu beachten. 

Aus ökologischen Gründen und zur Minimierung von Lichtemissionen werden entspre-
chende Vorschriften zur Beleuchtung aufgenommen. 

Weiterhin werden Einfriedungen zum öffentlichen Raum ; d.h. zur Münchner Straße als 
Zäune, Mauern o.ä. ausgeschlossen, um die Qualität des Straßenbildes zu wahren, indem 
ausschließlich der Pflanzstreifen als Sichtschutz für das Grundstück gestaltet werden soll. 
Damit ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zaun nördlich des festgesetzten Pflanzstreifens  
aus Sicherheitsaspekten gesetzt wird. Dies wäre sowohl aus gestalterischen Aspekten 
sinnvoll, als auch zum Schutz des Pflanzstreifens, der damit vor Überfahrungen geschützt 
wäre.   
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7. Umweltbelange 
  
7.1  Eingriffsregelung und  vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme)     
 

Im Rahmen der dritten Änderung des Bebauungsplanes 437 werden nun erneut weitere 
Eingriffe in Natur und Landschaft gegenüber dem Ursprungsplan ermöglicht, welche ge-
mäß § 1a(2) Nr.2 BauGB durch geeignete Maßnahmen auszugleichen sind. Im Vergleich 
zwischen dem ursprünglichen und dem neuen Planungsrecht ergibt sich auch hier eine 
Verschlechterung aufgrund der bisherigen Festsetzung der Stellplatzflächen, die „mit was-
serdurchlässigen Materialien (wassergebundener Decke, Rasenpflaster oder vergleichbare 
wasserdurchlässige Materialien) herzustellen“ war und daraufhin mit Wertfaktor 1 einge-
stuft wurden gegenüber der neuen Festsetzung als gewerbliche Baufläche. Aufgrund des 
höheren Maßes der Versiegelung ergibt sich für diesen Bereich ein weiteres Kompensati-
onsdefizit von 25.684 Werteinheiten. Der Ausgleich hat entsprechend der Zuordnung 
mittels textlicher Festsetzung Nr. 6 innerhalb der Flächen F1 + F2 im Bereich der Fläche 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
zu erfolgen.  
 
Dabei ist die Fläche F2 gemäß §9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB entsprechend der Liste II (Über-
sicht über die Biotoptypen in Niedersachsen) der Arbeitshilfe zur Ermittlung von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung mit einem Biotoptyp des Wertfak-
tors 4 anzulegen. In Frage kommt hierbei die Umwandlung der vorhandenen Nutzung als 
Ackerfläche (WE 1) zu magerem mesophilen Grünland kalkarmer Standorte (GMA) oder 
gleichwertigem Grünland-Biotoptyp des Wertfaktors 4. Die insgesamt 20.916 Werteinhei-
ten werden auf einer Fläche von 6972 qm ausgewiesen. 
 
Weiterhin muss innerhalb der nördlichen Fläche eine artenschutzrechtliche Ausgleichs-
maßnahme für zwei Feldlerchen-Brutreviere ausgewiesen werden. Diese sogenannte CEF-
Maßnahme (continued ecological funktionality) muss vor Beginn der Baumaßnahme aus-
geführt und funktionsfähig sein, d.h. diese Maßnahme soll eine ökologisch-funktionale 
Kontinuität von Lebensräumen ohne zeitliche Lücke darstellen.  
 
Die CEF-Maßnahme erfolgt durch Zuweisung in der textlichen Festsetzung Nr. 6 inner-
halb der F1 Fläche. Die Fläche F1 weist eine Größe von 5004 qm auf und wird entspre-
chend der Liste II (Übersicht über die Biotoptypen in Niedersachsen) der Arbeitshilfe zur 
Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung mit dem Bio-
toptyp „halbruderaler Gras- und Staudenflur“ mit dem Wertfaktor 2 angelegt. Damit wird 
eine Kompensation von 5004 Werteinheiten erreicht.  
 
Insgesamt betrachtet ergibt sich bei 25.684 auszugleichenden Werteinheiten (Kompensa-
tionssoll) ein Kompensationsüberschuss von 236 Werteinheiten. Die beiden Kompensati-
onsmaßnahmen F1 und F2 erfüllen somit das Kompensationssoll gemäß Eingriffsregelung.   
 

7.2 Private Grünfläche (Regenwasserrückhaltung / Waldartiger Gehölzbestand) 
 

Die 30m breite private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Ausgleichsmaßnahmen“  
südlich des waldartigen Gehölzbestandes wird aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan 
Nr. 437 nur in der Größe übernommen und in Richtung Osten erweitert. Allerdings wird 
die Zweckbestimmung als Fläche für Ausgleichsmaßnahmen nicht übernommen, da diese 
nie bilanziert und umgesetzt wurde. Für das Plangebiet wird dringend ein Raum zum 
Zweck der Regenwasserversickerung bzw.-rückhaltung benötigt. Deshalb  soll diese zu-
künftig in diesem Randbereich festgesetzt werden, da hier auch eine gute gedrosselte Re-
genwasserabgabe in den Stimmgabelgraben sichergestellt werden kann.  
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Die Zone soll mit dem Wertfaktor 2 angelegt werden und als Übergang bzw. Pufferzone 
zwischen dem waldartigen Gehölzbestand und der gewerblichen Baufläche fungieren. 
Weiterhin dient Sie der Gefahrenabwehr (Brandschutz, Windwurf etc.) und darf weder 
versiegelt noch der Boden verdichtet werden. Zum Schutz vor Überfahren durch Fahr-
zeuge ist sie im Süden zur gewerblichen Baufläche einzuzäunen (s. textl. Fests. Nr. 7). 
 
Bei dem ca. 12.500 qm großen waldartigen Gehölzbestand handelt es sich um eine Flä-
che innerhalb des Anflugbereiches der Start- und Landebahn Süd des Flughafens-
Hannover Langenhagen. Somit gelten für die Fläche die „Richtlinie über die Hindernis-
freiheit für Start- und Landebahnen mit Instrumentenflugbetrieb“, wo maximale Höhen für 
Gebäude und Bewuchs zur Sicherstellung des Flugbetriebes erforderlich sind. Für die Ge-
hölzfläche liegt die Höhenbegrenzung zwischen 80,00mü.N.N und 90,00mü.N.N. bezo-
gen auf die Schwelle  der Landebahn Süd mit 54,48mü.N.N. Somit ergibt sich eine ma-
ximale Höhe für den Baumbestand von 25,52m und 35,52m. Aus diesem Grund werden 
die Bäume in diesem Gehölzstreifen regelmäßig eingekürzt, wobei der Einschnitt mindes-
tens 2m tiefer, also auf 23,00m - 33,00m erfolgt. 
 
Diese Wuchshöhenbeschränkung (WHB) führt dazu, dass die bisherige Festsetzung als 
„Waldfläche“  im Bebauungsplan jetzt als „private Grünfläche“ mit der Zweckbestim-
mung – waldartiger Gehölzbestand-  sichergestellt wird. Diese Änderung in der planungs-
rechtlichen Festsetzung resultiert aus einer Entscheidung des Nds. Ministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Januar 2016). Demnach verlieren alle 
Waldflächen, die einer WHB unterliegen ihre bisherige Waldfunktion, indem der waldty-
pische Naturhaushalt weitestgehend verloren geht. Dieser Auffassung schließt sich auch 
das niedersächsische Forstamt Fuhrberg, als Träger öffentlicher Belange und Berater der 
Region Hannover zu den niedersächsischen Waldflächen an (s. Pkt. 3.1).  
 
Forstrechtlich liegt eine Waldumwandlung nicht vor, da für die bestehende WHB im Be-
reich des Gehölzbestandes Bestandsschutz seit Inbetriebnahme des Flughafens besteht. 
Eine Ersatzaufforstung ist daher nicht erforderlich. Diese gilt nur für neu festgesetzte WHB 
im Bereich von Waldflächen. 
 
Ergänzend dazu ist anzumerken, dass selbst wenn diese Fläche aus forstrechtlicher Sicht 
nicht mehr als „Waldfläche“ definiert wird, sie durchaus aus naturschutzrechtlicher Sicht 
als „Wald“ zu betrachten ist. Dies geht auch deutlich aus den Kartierungsergebnissen zu 
der Fläche hervor. 
 
Durch die Planung zum Bebauungsplan bleibt der waldartige Gehölzbestand unberührt, 
so dass hieraus keine Eingriffe in der ökologischen Funktion der Fläche erfolgen. Im Ge-
genteil, durch die Festsetzung des sich südlich anschließenden Schutzstreifens (Private 
Grünfläche) wird der Schutz und die Sicherstellung dieser Fläche aus ökologischer Sicht 
unterstützt. 
 
Weiterhin werden, um die im waldartigen Gehölzbestand und die am Rand lebenden Ar-
ten gegenüber Lichtemissionen zu schützen, im Bebauungsplan Festsetzungen gem. §9(1) 
Nr. 20 BauGB getroffen. Diese beziehen sich im Wesentlichen auf Festlegungen zur Ver-
wendung bestimmter Lampen (s. textl. Fests. Nr. 9) in den Außenbereichen. Von besonde-
rer Bedeutung ist die Forderung nach gerichtetem Licht, das nicht in Richtung des waldar-
tigen Gehölzbestandes scheint und nicht den oberen Halbraum über den Lampen be-
leuchten darf. Des Weiteren wird festgelegt, dass nur ultraviolettarmes Licht verwendet 
werden darf, da durch ein solches Lichtspektrum Insekten nur wenig angelockt werden. 
Dieses kann z.B. unter Verwendung von Natriumdampflampen oder LED – Leuchten er-
reicht werden. Aus den gleichen Erwägungen wird die Höhe der Lampen auf maximal 
6.00 m festgelegt. 



   Seite 16 von 19 

 

Unter Einhaltung der beschriebenen Festlegungen können negative Auswirkungen durch 
Lichtimmissionen auf vorkommende Arten deutlich begrenzt werden.  
 

7.3 Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
 

Mit der Realisierung des 1. Bauvorhabens im westlich gelegenen Bebauungsplan Nr. 438 
wurde der bestehende Stimmgabelgraben überbaut und hierfür eine Ersatzfläche entlang 
der Münchner Straße ausgewiesen. In der Verlängerung dazu wurde im Bebauungsplan 
Nr. 437, 2. Änderung eine Fläche, die von der Bebauung freizuhalten ist, festgesetzt. In 
diesem Bereich soll die Möglichkeit bestehen, Grabenstauräume zur Aufnahme des abzu-
leitenden Oberflächenwassers zu erstellen. Dies ist auch Bestandteil der Planung über die 
wasserwirtschaftlichen Maßnahmen für das Gesamtgebiet Gewerbegebiet Gods-
horn/nördlich der Münchner Straße, die die Stadt Langenhagen im Rahmen der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 438 hat erarbeiten lassen.  

Diese Fläche wird mit der dritten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 437 entsprechend 
des sich westlich anschließenden Bebauungsplanes Nr. 437, 2. Änderung geändert, in-
dem sie analog zum Bebauungsplan Nr. 437, 2. Änderung als Fläche zum Anpflanzen 
von Bäumen und Sträuchern festgesetzt wird und nicht wie bisher als Fläche die von der 
Bebauung freizuhalten ist. Diese Änderung soll eine einheitliche Gestaltung der Graben-
stauräume entlang der Münchner Straße sichern. Textlich wird sichergestellt, dass auch 
die Anlage von naturnah gestalteten Staugräben und Sickermulden zulässig ist (textl. 
Fests. Nr. 3.2). 

Zum weiteren Schutz dieser Grabenstauräume und Pflanzstreifen wird die Anzahl der 
möglichen Zufahrten auf die Grundstücksfläche reduziert, indem nur maximal eine Zu-
fahrt mit einer maximalen Breite von 12.00 m zulässig ist. Wenn das Grundstück aller-
dings auf einer Länge von mehr als 170 m an die öffentliche Verkehrsfläche grenzt darf 
die Anzahl auf zwei erhöht werden (textl. Festsetzung Nr. 3.2).  

Als zusätzlichen Schutz vor Überfahrung durch Kraftfahrzeuge soll die Fläche an der 
nördlichen Grenze zu der Gewerbegebietsfläche durch einen Zaun geschützt werden. (s. 
textl. Fests. Nr. 3.2) 

 

 

7.4 Fläche für Maßnahmen zum Schutz von Boden, Natur und Landschaft 

 
Alle Eingriffe im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sollen auf Flächen im nördlichen 
Teil des Plangebietes kompensiert werden. Dabei wird den erforderlichen Ausgleichs-
maßnahmen für die entstehende Versiegelung der gewerblichen Bauflächen die Fläche 
F2+F1 (s. textl. Fests. Nr. 6) zugeordnet. Die Fläche F2 wird entsprechend der Liste II 
(Übersicht über die Biotoptypen in Niedersachsen) der Arbeitshilfe zur Ermittlung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung auf einer Fläche von 6972 qm 
mit einem Biotoptyp des Wertfaktors 4 angelegt. In Frage kommt hierbei die Umwand-
lung zu magerem mesophilen Grünland kalkarmer Standorte (GMA) oder gleichwertigem 
Grünland Biotoptyp in Betracht. 
 
Südlich an diese Fläche schließt sich die Fläche F1 an, die als artenschutzrechtliche  und 
zugleich städtebauliche Kompensationsmaßnahme (CEF-Maßnahme s. Pkt.  7.1 der Be-
gründung) den Eingriff in den Feldvogellebensraum (hier: Feldlerche) im Plangebiet kom-
pensiert. Dazu wird entsprechend der Liste II (Übersicht über die Biotoptypen in Nieder-
sachsen) der Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der 
Bauleitplanung eine Fläche von 5004 qm mit dem Biotoptyp „halbruderaler Gras- und 
Staudenflur“  (Blühstreifen) des Wertfaktors 2 angelegt.  
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Die südliche Restfläche G wird für zukünftige Eingriffsvorhaben vorgehalten und muss 
dann ebenfalls mit einem Biotoptyp des Wertfaktors 4 angelegt werden. 
 
 

8.  Immissionsschutz  
 

Die Immissionssituation stellt sich in Anlehnung an den westlich angrenzenden Bebau-
ungsplan Nr. 437,2. Änderung ähnlich dar. Die Geltungsbereiche der Bebauungspläne 
entlang der Münchner Straße befinden sich in einem gewerblichen und industriellen Um-
feld im Lärmschutzbereich des Flughafens Hannover-Langenhagen.  
 
So befindet sich der nördliche Teil des Geltungsbereiches in der Tagschutzzone 2 (60 
db(A) - 65 db(A)) und der südliche Teil in der Nachtschutzzone (55db(a) – 60 db(A)) nach 
dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (2. Fluglärmschutzverordnung). Dort sind Woh-
nungen nur dann zulässig, wenn die baulichen Schallschutzanforderungen nach dem 
Fluglärmschutzgesetz erfüllt werden. Demnach muss das erforderliche bewertete Bau-
schalldämmaß Rw für Außenbauteile mindestens 30 dB(A) bzw. 35 dB(A) betragen. Da-
mit kann der innerhalb der Tagschutzzone 2 vorhandenen Außenlärmpegel von 60 dB (A) 
auf einen Innenpegel zwischen 22 dB(A) und 30 dB(A) reduziert werden. 
 
Die Stadt Langenhagen hat 2010 einen Lärmaktionsplan aufgestellt. Dafür wurde das ge-
samte lärmrelevante Straßennetz betrachtet und mit dem Lärm aus Schienen- und Flug-
verkehr verglichen. Die Lärmkartierung ergab, dass der Straßenverkehr der Hauptlärm-
verursacher in Langenhagen ist. Dies trifft auch für den Bereich entlang der Münchner 
Straße zu, wo ein Beurteilungspegel für den Tag von > 60 db(A) durch den Straßenlärm 
erreicht wird. Der nächtliche Beurteilungspegel für die Flächen ist > 55db(A), wodurch 
der Nachtrichtwert für Gewerbegebiete von 50 dB(A) überschritten wird. Zusätzlich er-
folgt durch den sich nördlich anschließenden Logistikbetrieb Dachser eine nächtliche 
Immissionsbelastung von >50 dB(A), aufgrund der vorhandenen Lärmbelastungen werden 
die ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen so-
wie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter (§8(3) Nr.1 BauNVO) nicht Bestandteil des Be-
bauungsplanes.   
 
Um den Schallschutz in Büroräumen bzw. gesunde Arbeitsbedingungen zu gewährleis-
ten, wird ein bewertetes Schalldämmaß nach der DIN 4109 textlich festgesetzt und   ei-
nem Lärmpegelbereich zugeordnet. Der gesamte Geltungsbereich wird dem Lärmpegel-
bereich IV der DIN 4109 zugeordnet (s. textl. Fests. Nr.5). 
 

9. Bodenschutz  
 

Sowohl im Altlastenkataster der Stadt Langenhagen, als auch im Altlastenkataster der Re-
gion Hannover sind keine Verdachtsflächen für das Plangebiet verzeichnet, so dass einer 
Ausweisung als Gewerbegebiet nichts entgegensteht. 
 
Eine Sondierung des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 437, 3. Änderung auf 
Land- und Luftkampfmittel hat im südlichen Bereich des Plangebietes (südlich des als pri-
vate Grünfläche „waldartiger Gehölzbestand festgesetzten Bereiches) stattgefunden. Es 
werden keine Kampfmittel vermutet. Der nördliche Bereich des Plangebietes wurde nicht 
sondiert, so dass vorsorglich darauf hingewiesen wird, dass bei eventuellen Funden wäh-
rend der Erdarbeiten umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder 
der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu informieren ist. 
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10. Ver- und Entsorgung, Wasserwirtschaftliche Maßnahmen  
 

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Trennverfahren. 
  

 
10.1 Niederschlagswasserbeseitigung 

Das Oberflächenwasser soll vollständig auf dem Grundstück versickert werden. Wenn 
eine vollständige Versickerung des Niederschlagswassers auf dem Baugrundstück nicht 
möglich ist, muss es auf dem Grundstück zurückgehalten werden und gedrosselt der Ver-
sickerung zugeführt werden. 

Da das Grundstück an den Stimmgabelgraben (Gewässer III. Ordnung) grenzt, ist in Ab-
stimmung und auf Antrag bei der Region Hannover – Untere Wasserbehörde- eine ge-
drosselte Ableitung des nicht auf dem Baugrundstück zu versickernden Niederschlags-
wassers möglich. Die maximal zulässige Einleitungsmenge in den Stimmgabelgraben, 
auch über Nebengräben, ist entsprechend dem natürlichen Abfluss derzeit von der Regi-
on Hannover mit 3 l/s*ha angegeben. 

 
10.2 Schmutzwasserbeseitigung, sonstige Leitungen 
 

Eine Schmutzwasserentsorgung von 5 l/s im Bereich der Münchner Straße kann sicherge-
stellt werden. Hierfür wird von der Stadt ein Anschlusskanal für Schmutzwasser (Verbin-
dungsstück zwischen dem Sammler und dem Grundstück einschließlich des Revisions-
schachtes auf dem Grundstück) im Bereich der Münchner Straße hergestellt. Mit dem Re-
visionsschacht beginnt die öffentliche Anlage der Schmutzwasserentwässerung. 

 

Sollte eine höhere Schmutzwassermenge auf dem Grundstück anfallen ist die Entsorgung 
über einen Anschluss an das bestehende Kanalsystem des Flughafens Hannover-
Langenhagen, das wiederum an die kommunale Kläranlage angeschlossen ist, sicherzu-
stellen. Um eventuelle Schadstoffbelastungen des Schmutzwassers schon an der Verursa-
cherstelle feststellen zu können, ist an der Übergabestelle an das System der Flughafen 
Hannover-Langenhagen GmbH auf dem Grundstück ein Übergabeschacht anzuordnen. 
Die dafür anfallenden Kosten werden durch die Flughafen Hannover-Langenhagen 
GmbH getragen. 

 
Trinkwasserversorgung: Entnahme aus dem öffentlichen Trinkwassernetz. 

 

Versorgung mit Gas und Strom: Entnahme aus dem öffentlichen Versorgungsnetz. 

 

Löschwasserversorgung: Die Löschwasserversorgung kann mit einer Löschwassermenge 
von 3.200 l/min sichergestellt werden.  

  
11.  Kosten   
 

Durch die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 437 „Münchner Straße Ost“ entstehen 
der Stadt Langenhagen die verwaltungsinternen Kosten im Rahmen der Aufstellung. 
Die Kostenübernahme für den Umweltbericht einschließlich Kartierung erfolgt durch den 
Flughafen Hannover-Langenhagen und wurde über einen städtebaulichen Vertrag 
(30.06.2016) mit der Stadt Langenhagen sichergestellt. 
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UMWELTBERICHT 
 
 

 
Der nachfolgende Umweltbericht (S. 1 ff)  als Teil der Begründung für den Bebauungsplan  Nr. 
437, 3. Änderung "Münchner Straße Ost" wurde vom Planungsbüro PÖYRY, Hannover, erstellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Begründung einschließlich Umweltbericht hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
vom   05.09.2017   bis   04.10.2017   (einschließlich) öffentlich ausgelegen. 
 
Diese Begründung hat der Rat der Stadt Langenhagen am  18.12.2017  gemäß 
§ 10 BauGB beschlossen. 
 
 
Langenhagen, den    29.12. 2017 
 
 
 
 
gez.: Heuer 
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1 Einleitung 

1.1 Kurzdarstellung des Inhaltes und der Ziele der 3. Änderung des 

Bebauungsplanes 

Gegenstand der vorliegenden Planung ist die dritte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 437 
„Münchner Straße Ost“ vom 11.12.1997. Dieser setzte einen Großteil der Flächen als 
Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung „Stellplätze Flughafen“ fest, um 
Parkplätze für die EXPO 2000 zu schaffen. Später wurden diese Flächen als Notparkplatz für 
den Flughafen genutzt. Lediglich im westlichen Teil wurde eine gewerbliche Baufläche 
festgesetzt. Die nördlichen Flächen, direkt an das Flughafengelände angrenzend, wurden als 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt und dienen als Ausgleichsflächen für bauliche 
Maßnahmen, sowohl innerhalb des Geltungsbereiches, als auch für anderweitige 
Maßnahmen innerhalb des Gemeindegebietes. 

Seitdem die für Parkzwecke zur EXPO angelegte Fläche für diese Funktion nicht mehr 
benötigt wird und auch als Notparkplatz des Flughafens entbehrlich ist, kann sie einer neuen 
Nutzung zugeführt werden. Aus diesem Grund wurde der Plan bereits zwei Änderungen 
unterzogen. 

Ziel der ersten Änderung war es den Bereich südlich der Münchner Straße als 
Gewerbegebiet festzusetzen und so u.a. die Realisierung einer Musterhaussiedlung zu 
ermöglichen. Die übrigen Flächen dienen der Ansiedlung weiterer gewerblicher Nutzungen. 

Die zweite Änderung verfolgte das Ziel, dem Logistikunternehmen Dachser 
Erweiterungsmöglichkeiten zu eröffnen. Der Standort der Firma befindet sich auf dem 
westlich angrenzenden Grundstück. Da eine Erweiterung aufgrund mangelnder 
Baulandreserven auf dem eigenen Grundstück nicht realisiert werden konnte, wurden die 
planungsrechtlichen Schritte zur Ausweitung des gewerblichen Baulandes unternommen. 
Für die zweite Änderung wurden somit bereits im westlichen Bereich größere Flächenanteile 
der im Ursprungsplan festgesetzten Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
„Stellplätze Flughafen“ überplant. 

Der Geltungsbereich der jetzigen Änderung, Bebauungsplan Nr. 437, 3. Änderung 
„Münchner Straße Ost“ umfasst die Flächen nördlich der Münchner Straße und im östlichen 
Anschluss zum gewerblichen Bauland der zweiten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 437. 

Ziel ist es, die verbleibenden Flächen nördlich der Münchner Straße mit der momentanen 
Festsetzung Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung „Stellplätze Flughafen“ nun 
ebenfalls als gewerbliche Baufläche auszuweisen. Durch die räumliche Nähe zum Flughafen 
und zur BAB 352 sowie durch die direkte Erschließung über die Münchner Straße ist das 
Gebiet verkehrlich optimal angebunden. Eine gewerbliche Nutzung ist aus städtebaulicher 
Sicht besonders geeignet, da dies eine Ergänzung zu dem bereits bestehenden 
Gewerbegebiet südlich des Flughafens Hannover-Langenhagen darstellt und somit den 
Wirtschaftsstandort Langenhagen weiter stärken kann. Das integrierte 
Stadtentwicklungskonzept Langenhagen 2025 (ISEK) empfiehlt diesen Bereich als 
Erweiterung des Airport Business Park einer gewerblichen Nutzung zugänglich zu machen. 
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Die nördlichen Flächen im Plangebiet behalten ihre Funktion als Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB und dienen weiterhin als Ausgleichsflächen für bauliche Maßnahmen. Die sich 
südlich anschließende Fläche mit der bisherigen Festsetzung als „Wald“, wird nun als private 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „waldartiger Gehölzbestand“ festgesetzt. Diese 
Änderung begründet sich mit der Tatsache, dass der Flughafen Hannover-Langenhagen die 
Bäume in ihrer Wuchshöhe beschränkt. Diese Wuchshöhenbeschränkung auf ca. 23,00m-
33,00m erfolgt zur Sicherstellung der für den Flugbetrieb erforderlichen Hindernisfreiheit im 
Bereich der Start- und Landebahn Süd. Damit kann diese Fläche im forstrechtlichen Sinne 
nicht mehr als „Wald“ festgesetzt werden. Der Gehölzbestand bleibt in seiner bisherigen 
Form in der Örtlichkeit erhalten. 

Die sich südlich anschließende, 30m tiefe private Grünfläche wird aus dem 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan übernommen, und dient als Fläche zur 
Regenwasserrückhaltung bzw. - versickerung. Die Fläche wird Richtung Osten etwas 
erweitert. Eine Herstellung der Fläche oder Anrechnung als Ausgleichsfläche hat nicht 
stattgefunden. 

Der Verlauf des Stimmgabelgrabens nördlich des waldartigen Gehölzbestandes bleibt von 
den Planungen unberührt und wird unverändert als „Fläche für die Wasserwirtschaft“ 
festgesetzt. Das gleiche gilt für die 15.00m tiefe Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern entlang der Münchner Straße, die auch weiterhin zur Gestaltung naturnaher 
Staugräben und Sickermulden genutzt werden kann. 

Der Änderungsbereich hat eine Größe von ca. 11,5 ha liegt im Ortsteil Godshorn der Stadt 
Langenhagen und umfasst Flächen entlang des östlichen Abschnittes der Münchner Straße 
und östlich der Kemptener Straße. Schutzgutbezogen geht der Untersuchungsraum für den 
Umweltbericht über die Grenzen des Änderungsbereiches hinaus. Für die Avifauna wurde 
ein Bereich von 21 ha untersucht. 

 

1.2 Darstellung der relevanten Ziele des Umweltschu tzes und ihrer 

Bedeutung für die Bauleitplanung 

In Bauleitplanverfahren sind grundsätzlich die Belange von Natur, Landschaft und Umwelt 
nach § 1 Abs. 5 sowie § 1a BauGB zu berücksichtigen. Nach § 2 Abs. 4 BauGB sind die 
Umweltauswirkungen des Bauleitplans im Rahmen der Umweltprüfung zu untersuchen und 
zu bewerten; die Ergebnisse werden im Umweltbericht nach § 2a BauGB dargestellt.  

Nach § 1a BauGB und der Anlage 1 zum BauGB ist in Bauleitplanverfahren zudem die natur-
schutzrechtliche Eingriffsregelung entsprechend § 14 ff BNatSchG anzuwenden. 

 

Fachgesetze 

Die Eingriffsregelung des § 1a Abs. 3 BauGB i.V. mit § 15 Abs. 1 und 2 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) verfolgt das Umweltschutzziel, alle wesentlichen unvermeidbaren Beein-
trächtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes mit dem Ziel zu kompensieren, 
Verschlechterungen des Zustands von Natur und Landschaft zu vermeiden. Die Bearbeitung 
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der Eingriffsregelung erfolgt anhand einer rechnerischen Bilanzierung in Anlehnung an das 
Modell des Niedersächsischen Städtetages (2013). 

Die Prüfung, ob Umweltauswirkungen als erheblich anzusehen sind, erfolgt vor dem Hinter-
grund rechtlich fixierter und damit vorhandener Umweltschutzziele (Umweltqualitätsziele). 
Nach § 2 Abs. 4 BauGB sind ausdrücklich auch die Bestandsaufnahmen und Bewertungen 
von Landschaftsplänen oder sonstiger Plänen, besonders des Wasser-, Abfall- und Im-
missionsschutzrechts, in der Umweltprüfung heranzuziehen. Umweltschutzziele, die für 
diese Prüfung relevant sein können, werden im Folgenden benannt und erläutert.  

Unabhängig von der Art des Planverfahrens sind bei der Planung bestimmte Beeinträchti-
gungsverbote für nach § 44 Abs. 1 BNatSchG besonders und streng geschützte Tier- und 
Pflanzenarten zu berücksichtigen. Dabei ist zu beachten, dass sich unter den besonders 
geschützten Arten einerseits seltene oder gefährdete Arten befinden, andererseits aber auch 
solche, die häufig und ungefährdet sind. Bei häufigen und ungefährdeten, besonders ge-
schützten Arten ist zu unterscheiden, ob bedeutsame Bestände dieser Arten betroffen sind.  

Vorkommen besonders geschützter Arten sind auch im Rahmen der Eingriffsregelung zu 
beachten. Sofern die Verwirklichung der Planung zu einer verbotenen Handlung nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG führen kann, ist grundsätzlich eine Befreiung nach § 67 BNatSchG von 
den artenschutzrechtlichen Verboten erforderlich.  

 

Fachplanungen 

Im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP)  2008 (letzte Änderung 
2017) ist der Flughafen Hannover-Langenhagen als Vorrangstandort langfristig in seiner 
Funktions- und Entwicklungsfähigkeit zu sichern. Als „Ziel und Entwicklung der 
Siedlungsstruktur“ ist das Untersuchungsgebiet als Siedlungsbeschränkungsbereich 
festgelegt (Abschnitt 2.1, Ziffer 08). Es beschränkt damit die weitere 
Wohnsiedlungsentwicklung innerhalb dieses Gebietes. 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP)  2016 sind die Flächen im 
Änderungsbereich als „Vorhandene Bebauung / bauleitplanerisch gesicherter Bereich“ 
nachrichtlich dargestellt und befinden sich im „Vorranggebiet für Siedlungsbeschränkung“. 
Das bedeutet, dass ein Heranwachsen von Siedlungsbereichen und sonstigen 
lärmempfindlichen Nutzungen an das Gelände des Flughafens Hannover-Langenhagen zum 
Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm und im Sinne des planerischen Gebots der 
Konfliktvermeidung zu verhindern ist. Bei baulichen Maßnahmen sind in diesen Bereichen 
die rechtlichen Vorschriften zum Schallschutz zu beachten. Für das Untersuchungsgebiet 
sind im RROP 2016 keine Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft, für die 
Erholung, für Forst- und Landwirtschaft, sowie zur Verbesserung der Landschaftsstruktur 
und des Naturhaushaltes festgelegt. 

Im Landschaftsrahmenplan der Region Hannover (LRP)  2013 werden die Bereiche der 
Bedarfsstellplätze und die nördlich angrenzenden Gehölz- und Waldbiotope mit einer hohen 
Bedeutung eingestuft und die Ackerfläche im Norden des Änderungsbereiches mit geringer 
Bedeutung. Wertgebende Gehölze sind im Änderungsbereich nicht vorhanden. Das 
Untersuchungsgebiet hat keine Bedeutung für den Biotopverbund. Für das Schutzgut Boden 
ist der Waldbereich als Suchraum für Böden mit besonderen Standorteigenschaften gemäß 
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Bodenübersichtskarte (BÜK50n) dargestellt. Für das Schutzgut Klima/Luft ist kein Bereich 
mit besonderer Funktionsfähigkeit oder beeinträchtigter / gefährdeter Funktionsfähigkeit von 
Klima und Luft vorhanden. Für das Schutzgut Wasser ist das Untersuchungsgebiet 
ausgewiesen als Bereich mit hoher oder sehr hoher Winderosionsgefährdung mit 
Dauervegetation (Bereich mit besonderer Funktionsfähigkeit für Wasser- und Stoffretention). 
Der westliche Teilraum ist als Bereich mit hoher Grundwasserneubildung bei hoher oder sehr 
hoher Nitratauswaschungsgefährdung (Bereich mit beeinträchtigter / gefährdeter 
Funktionsfähigkeit für Wasser- und Stoffretention). Gewässer der 
Gewässerstrukturgüteklasse 1-7 sind nicht vorhanden. Der Waldstreifen wurde als 
Landschaftsteilraum mit sehr hoher Bedeutung für das Landschaftsbild eingestuft. Die 
Fläche nördlich des Waldes hat eine geringe Bedeutung, die Stellplatzflächen im südlichen 
Änderungsbereich sind ohne Einordnung. Als Zielkonzept ist für den Waldbereich die 
Sicherung und Verbesserung von Gebieten mit sehr hoher und hoher Bedeutung für das 
Landschaftsbild oder für Boden, Wasser, Klima/Luft (abiotische Schutzgüter) angegeben. Für 
die Fläche nördlich des Waldes ist als Ziel die umweltverträgliche Nutzung festgesetzt. 

Der Flächennutzungsplan (FNP)  der Stadt Langenhagen 1979 befindet sich derzeit in der 
Überarbeitung. Am 26.09.2011 hat der Rat der Stadt Langenhagen das Integrierte 
Stadtentwicklungskonzept (ISEK 2011) als Grundlage für die Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplanes einstimmig beschlossen. Die Flächen des B-Plan Nr. 437 sind darin 
als Entwicklungsreserven für den „Airport Business Park“ benannt. Es wird empfohlen, die 
Parkplätze an der Kemptener und Münchner Straße einer gewerblichen Nutzung zugänglich 
zu machen. 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Langenhagen hat am 21.04.2008 die Fortschreibung 
des Landschaftsplanes (LP)  der Stadt Langenhagen von 1994 beschlossen. Die im 
vorliegenden Umweltbericht verwendeten Umweltdaten beziehen sich auf den in Teilen 
vorliegenden Vorentwurf des Landschaftsplans mit Stand von 2016.  
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2 Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umwelt zustandes und der 

zu erwartenden Umweltauswirkungen 

 

Das Untersuchungsgebiet liegt in der naturräumlichen Einheit des Weser-Aller-Flachlandes 
im Teilraum der Hannoverschen Moorgeest. Die Geländehöhe im südwestlichen 
Änderungsbereich beträgt ca. 53 m ü. NN und fällt auf bis zu 50,5 m ü.NN im nordöstlichen 
Bereich ab. Südlich und östlich wird der Änderungsbereich durch die Münchner Straße 
begrenzt. 

Abb. 1: Übersichtsplan zum B-Plan Nr. 437, 3. Änderung 
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Abb. 2: Lageplan B-Plan Nr. 437, 3. Änderung 

 

2.1 Schutzgebiete 

Im Untersuchungsgebiet sind folgende Schutzgebietskategorien nicht vorhanden: 

Natura 2000-Gebiet, Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Trinkwasserschutzgebiet, 
Trinkwassergewinnungsgebiet, Heilquellenschutzgebiet, vorläufiges und einstweilig gesicher-
tes Überschwemmungsgebiet, Naturpark, Nationalpark, Biosphärenreservat, Naturdenkmal, 
geschützter Landschaftsbestandteil, gesetzlich geschützte Biotope. 

 

2.2 Schutzgut Menschen 

Zustand und Bewertung 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Wohnnutzungen. Westlich und südlich an den 
Änderungsbereich angrenzend sind großflächige gewerbliche Nutzung vorhanden. Die 
nächste Wohnbebauung befindet sich in einer Entfernung von rd. 350 m nordöstlich des 
Änderungsbereiches. In einer Entfernung von rd. 150 m östlich des Änderungsbereiches 
verläuft die BAB 352 als Emissionsort für Luftschadstoffe und als Lärmquelle.  

Das Untersuchungsgebiet liegt innerhalb des Siedlungsbeschränkungsbereiches, in dem ein 
Heranwachsen von Siedlungsbereichen und sonstigen lärmempfindlichen Nutzungen an das 
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Gelände des Flughafens Hannover-Langenhagen zum Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm 
möglichst vermieden werden sollte. 

Der nördliche Änderungsbereich befindet sich in der Tag-Schutzzone 1 des Flughafens 
Hannover-Langenhagen (>65 dB(A)), der südliche Teil in der Tag-Schutzzone 2 (>60 dB(A)). 
Das gesamte Untersuchungsgebiet liegt in der Nachtschutzzone. Das Untersuchungsgebiet 
erfüllt auf Grund der Nähe zum Flughafen mit seiner Verlärmung keine wesentlichen 
Funktionen für die Naherholung.  

 

Planbedingte Auswirkungen 

Das Ziel der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 437 ist es, die verbleibenden Flächen 
nördlich der Münchner Straße mit der momentanen Festsetzung Verkehrsfläche mit 
besonderer Zweckbestimmung „Stellplätze Flughafen“ nun ebenfalls als gewerbliche 
Baufläche auszuweisen. Zum Schutz vor den Schallimmissionen des Flughafens Hannover-
Langenhagen ist im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bei Gebäuden mit Büro 
und Aufenthaltsräumen ein passiver Schallschutz vorzusehen. Die Anforderungen an die 
Luftschalldämmung von Außenbauteilen gemäß der DIN 4109 für den Lärmpegelbereich V 
sind einzuhalten. 

Für die Fragestellung möglicher Lärmimmissionen und Verkehrsbelastungen wurden im 
Zuge der Realisierung des Gewerbegebietes „Münchner Straße Ost“ ein vorhandenes 
Schallgutachten zum sich westlich anschließenden Bebauungsplan Nr. 437, 2. Änderung 
herangezogen (Dipl.-Ing. Armin Moll 04.11.2008) und ein Verkehrsgutachten 
(Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert 2016) erstellt, um die möglichen Auswirkungen zu 
prognostizieren. 

Im gesamten Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 437 wird der 
Nachtrichtwert für Gewerbegebiete (50 dB(A)) durch den Beurteilungspegel Nacht (>55-60 
dB(A)) des Lärmaktionsplans der Stadt Langenhagen deutlich überschritten. Zusätzlich liegt 
der süd-westliche Teil des Plangebietes in einem Bereich, wo durch den nördlich 
angrenzenden Logistikbetrieb Dachser während der Nachtzeit Immissionen mit einem 
Beurteilungspegel von > 50 dB(A) verursacht werden (Schallgutachten von 2008). Aus 
diesen Gründen werden die sonst ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes (s. textl. Festsetzung Nr. 1). 

Um den Schallschutz in Büroräumen bzw. gesunde Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, 
werden für den gesamtem Geltungsbereich bewertete Schalldämmmaße nach der DIN 4109 
textlich festgesetzt und dem Lärmpegelbereich IV zugeordnet (s. textl. Festsetzung Nr. 5). 

Mit der 3. Planänderung sind keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut 
Menschen und Erholung verbunden, da das Untersuchungsgebiet keine wesentliche 
Erholungsfunktion besitzt und Wohnfunktionen nicht betroffen sind bzw. ausgeschlossen 
werden. 
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2.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielf alt 

Zustand und Bewertung 

Das Schutzgut Pflanzen wird auf Grundlage einer Biotoptypenkartierung nach Drachenfels 
(2016) erfasst. Im Rahmen mehrerer Begehungen wurde die faunistische Bestandssituation 
ermittelt. Für die Artengruppen Brutvögel, Fledermäuse und Amphibien wurden vertiefende 
Kartierungen durchgeführt (siehe Anhang). Das Untersuchungsgebiet umfasst das 
Plangebiet und angrenzende Bereiche (siehe S. 5 der Bestandserfassung). Die 
artenschutzrechtlichen Belange gemäß §§ 44 und 45 BNatSchG werden im Rahmen eines 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrages entsprechend berücksichtigt (siehe Anhang). 

An dieser Stelle werden die planungsrelevanten Ergebnisse dargestellt. Für detailliertere 
Informationen zum Vorkommen von Pflanzen und Tiere wird auf die Gutachten im Anhang 
verwiesen.  

 

Biotoptypen sowie gefährdete und geschützte Gefäßpf lanzen 

Am 06.06.2016 und am 24.08.2016 wurden flächig alle Biotoptypen erfasst sowie nach 
gefährdeten und geschützten Gefäßpflanzenarten gesucht. Im Untersuchungsgebiet wurden 
25 verschiedene Biotoptypen kartiert. Nachfolgend werden nur diejenigen Kartierergebnisse 
zusammenfassend dargestellt und konkretisiert, die das Plangebiet selbst betreffen. 
Hinsichtlich der Ergebnisse für die angrenzenden Bereiche sei auf die Bestandserfassung 
verwiesen.  

Im Zentrum des Änderungsbereichs befindet sich ein als Eichen- und Hainbuchenmischwald 
(WCE) auskartierter Gehölzbestand. Ein gesetzlicher Schutz nach § 30 BNatSchG bzw. § 24 
NAGBNatSchG besteht hier nicht, da es sich nicht um einen regelmäßig überschwemmten 
Bereich in der Aue handelt. Der Gehölzbestand unterliegt aus Gründen der Flugsicherheit 
einer Höhenbeschränkung. Südlich an diesen Bestand angrenzend findet sich eine lineare 
Gehölzfläche, die als Rubus-/Lianengestrüpp (BRR) mit dem Nebencode Mesophiles 
Weißdorn-/Schlehengestrüpp (BMS) und Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe (HBE) 
auskartiert wurde. 

Ein Großteil der Flächen südlich des Gehölzbestandes wird als Parkplatz (OVP) genutzt. Die 
teilversiegelten Stellplatzflächen erhalten den Nebencode Artenreicher Scherrasen (GRR). 
Der südwestliche Stellplatzbereich wird seit längerem nicht mehr als Parkfläche genutzt. Hier 
hat sich eine Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (UHM) im Übergang zu 
einem Mageren mesophilen Grünland kalkarmer Standorte (GMA) entwickelt. Dieser 
Übergangsbiotoptyp unterliegt keinem gesetzlichen Schutz.  

Im nördlichen Änderungsbereich ist ein Basenarmer Lehmacker (AL) vorhanden. Das den 
Änderungsbereich querende Fließgewässer Stimmgabelgraben wurde als Mäßig 
ausgebauter Tieflandbach mit Sandsubstrat (FMS) auskartiert. Der an der Münchner Straße 
verlaufende Nährstoffreiche Graben (FGR) erhält aufgrund der Ufervegetation den 
Nebencode Bach- und sonstige Uferstaudenflur (UFB). 

Die Biotoptypen im Änderungsbereich haben eine überwiegend geringe bis allgemeine 
Bedeutung. Hervorzuheben ist der zentrale Gehölzbestand (WCE) mit einer besonderen 
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Bedeutung sowie die ungenutzten Parkplatzflächen (UHM/GMA) mit einer allgemeinen bis 
besonderen Bedeutung. 

Des Weiteren wurde im Plangebiet am straßenbegleitenden Graben der Münchner Straße 
die Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus) als gesetzlich besonders geschützte Art erfasst. 

 

Planbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Biotoptypen und Pflanzen 

Die gehölzgeprägten Biotoptypen wie Wald, Bäume, Sträucher und Gebüsche bleiben 
erhalten und sind von den baulichen Maßnahmen nicht betroffen. Der Stimmgabelgraben ist 
von der Planänderung ebenfalls nicht betroffen. Durch die Änderung der Planung gehen die 
im Bestand teilversiegelten Stellplatzflächen verloren. In Abhängigkeit von der 
Nutzungsintensität auf der Fläche variiert der Vegetationsgrad und die Bedeutung der 
Fläche. Während die intensiver genutzten Flächen im östlichen Stellplatz eine geringere 
Bedeutung zeigen, gehen mit der in den letzten Jahren ungenutzten Fläche im Westen 
krautige Bestände von mittlerer Bedeutung verloren. Gesetzlich geschützte Biotope gehen 
durch die Planänderung nicht verloren.  

 

Berücksichtigung der waldrechtlichen Belange 

Der waldartige Gehölzbestand liegt innerhalb des Anflugbereiches der Start- und Landebahn 
Süd des Flughafens-Hannover Langenhagen. Somit gilt für die Fläche die „Richtlinie über die 
Hindernisfreiheit für Start- und Landebahnen mit Instrumentenflugbetrieb“, nach der 
maximale Höhen für Gebäude und Bewuchs zur Sicherstellung des Flugbetriebes 
erforderlich sind. Für die Gehölzfläche liegt die Höhenbegrenzung zwischen 80,00mü.N.N 
und 90,00mü.N.N. bezogen auf die Schwelle der Landebahn Süd mit 54,48mü.N.N. Somit 
ergibt sich eine maximale Höhe für den Baumbestand von 25,52m und 35,52m. Aus diesem 
Grund werden die Bäume in diesem Gehölzstreifen regelmäßig eingekürzt, wobei der 
Einschnitt mindestens 2m tiefer, also auf 23,00m - 33,00m erfolgt. 

Diese Wuchshöhenbeschränkung (WHB) führt dazu, dass die bisherige Festsetzung als 
„Waldfläche“ im Bebauungsplan jetzt als „private Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung – 
waldartiger Gehölzbestand - sichergestellt wird. Diese Änderung in der planungsrechtlichen 
Festsetzung resultiert aus einer Entscheidung des Nds. Ministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Januar 2016). Demnach verlieren alle Waldflächen, 
die einer WHB unterliegen ihre bisherige Waldfunktion, indem der waldtypische 
Naturhaushalt weitestgehend verloren geht. Dieser Auffassung schließt sich auch das 
niedersächsische Forstamt Fuhrberg, als Träger öffentlicher Belange und Berater der Region 
Hannover zu den niedersächsischen Waldflächen an.  

Forstrechtlich liegt eine Waldumwandlung nicht vor, da für die bestehende WHB im Bereich 
des Gehölzbestandes Bestandsschutz seit Inbetriebnahme des Flughafens besteht. Eine 
Ersatzaufforstung ist daher nicht erforderlich. Diese gilt nur für neu festgesetzte WHB im 
Bereich von Waldflächen. 

Ergänzend dazu ist anzumerken, dass selbst wenn diese Fläche aus forstrechtlicher Sicht 
nicht mehr als „Waldfläche“ definiert wird, sie durchaus aus naturschutzrechtlicher Sicht als 
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„Wald“ zu betrachten ist. Dies geht auch deutlich aus den Kartierungsergebnissen zu der 
Fläche hervor. 

Durch die Planung zum Bebauungsplan bleibt der waldartige Gehölzbestand unberührt, so 
dass hieraus keine Eingriffe in der ökologischen Funktion der Fläche erfolgen. Im Gegenteil, 
durch die Festsetzung des sich südlich anschließenden Schutzstreifens (Private Grünfläche) 
wird der Schutz und die Sicherstellung dieser Fläche aus ökologischer Sicht unterstützt. 

Weiterhin werden, um die im waldartigen Gehölzbestand und die am Rand lebenden Arten 
gegenüber Lichtemissionen zu schützen, im Bebauungsplan Festsetzungen gem. §9 (1) 
Nr. 20 BauGB getroffen. Diese beziehen sich im Wesentlichen auf Festlegungen zur 
Verwendung bestimmter Lampen (s. textl. Festsetzungen Nr. 9) in den Außenbereichen. Von 
besonderer Bedeutung ist die Forderung nach gerichtetem Licht, das nicht in Richtung des 
waldartigen Gehölzbestandes scheint und nicht den oberen Halbraum über den Lampen 
beleuchten darf. Des Weiteren wird festgelegt, dass nur ultraviolettarmes Licht verwendet 
werden darf, da durch ein solches Lichtspektrum Insekten nur wenig angelockt werden. 
Dieses kann z.B. unter Verwendung von Natriumdampflampen oder LED-Leuchten erreicht 
werden. Aus den gleichen Erwägungen wird die Höhe der Lampen auf maximal 6.00 m 
festgelegt. 

Unter Einhaltung der beschriebenen Festlegungen können negative Auswirkungen durch 
Lichtimmissionen auf vorkommende Arten deutlich begrenzt werden. 

 

Brutvögel 

Die Erfassung der Brutvögel erfolgte durch eine quantitative Kartierung (flächendeckende 
Erfassung der Reviere) unter Angabe des Status (Brutnachweis, Brutverdacht, 
Brutzeitfeststellung, ggf. Durchzieher oder Nahrungsgast). Auch überfliegende Arten wurden 
mit aufgenommen, da sie als potenzielle Nahrungsgäste der Untersuchungsfläche 
anzusehen sind. 

Die Erfassungen erfolgten im Zeitraum Anfang April bis Ende Juni 2016 nach den Vorgaben 
von Südbeck et al. (2005), optisch und akustisch während der artbezogenen 
Haupterfassungszeiten. Aufgenommen wurden Sichtbeobachtungen, Gesänge und Rufe der 
Vogelarten am 06.04., 02.05., 11.05. und 28.06. Am 08.06. und 24.08. wurde die Erfassung 
in der Abenddämmerung vorgenommen, um die dämmerungs- und nachtaktiven Arten, wie 
z.B. Sumpfrohrsänger, Feldschwirl oder Nachtigall im Frühjahr und die Eulen über den 
Nachweis von Jungvögeln entsprechend nachweisen zu können. Am 24.08. und 15.09. 
wurde zusätzlich die Bedeutung des Gehölzes als Schlafplatz ermittelt. 

Auf der Untersuchungsfläche wurden im Kartierzeitraum 2016 insgesamt 38 Vogelarten 
nachgewiesen. In der hierarchisch angelegten Einstufung wurden 4 als Brutvögel mit 
Brutnachweis und 22 Arten als Brutvögel mit Brutverdacht eingestuft, 3 Arten erreichten den 
Status Brutzeitfeststellung, 7 weitere wurden als „Nahrungsgäste“ notiert. 2 Arten wurden 
beim Überfliegen der Untersuchungsfläche beobachtet.  

Landesweit im Bestand gefährdete Arten (Kategorie 3) wurden im Untersuchungsgebiet mit 
Feldlerche, Bluthänfling und Wiesenpieper (Brutvögel) angetroffen. Landesweit stark 
gefährdet (Kategorie 2) ist der als Nahrungsgast auftretende Rotmilan. Bundesweit ist der 
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Wiesenpieper neuerdings eine stark gefährdete Art, Bluthänfling und Feldlerche werden 
bundesweit als gefährdet eingestuft.  

10 weitere Arten sind in der Vorwarnstufe verzeichnet. Diese Arten sind aktuell (noch) nicht 
gefährdet. Bei Fortbestand der bestandsreduzierenden Einwirkungen ist in naher Zukunft 
eine Einstufung in der Roten Liste mit der Kategorie „gefährdet“ jedoch wahrscheinlich. 

Alle heimischen Vogelarten sind gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschützt. 
Arten, die wie die heimischen Greifvögel und Eulen über die EG-Verordnung 750/2013 und 
den § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützt sind, wurden im Gebiet mit Habicht, 
Mäusebussard, Rotmilan, Turmfalke und Waldkauz nachgewiesen. Mit dem Grünspecht 
kommt eine Art vor, die über die nationale Bundesartenschutzverordnung zusätzlich einem 
strengen Schutz unterliegt. 

Vogelarten, die in Anhang I der EU-Vogelschutz-Richtlinie stehen, sind einem besonderen 
Lebensraumschutz nach Art. 4 (1) VSchRL unterstellt. Für diese Arten haben die 
Mitgliedsstaaten der EU Schutzgebiete auszuweisen. Hierzu zählt der im Untersuchungs-
gebiet auf Nahrungssuche vorkommende Rotmilan. Im Umfeld des Untersuchungsgebietes 
liegen jedoch keine für den Schutz dieser Art(en) ausgewiesenen Schutzgebiete. 

Nach Art. 4 (2) EU-VSchRL sind regelmäßig auftretende Zugvogelarten, die nicht in Anhang I 
der Richtlinie stehen, entsprechend in ihren Vermehrungs-, Mauser- und 
Überwinterungsgebieten sowie an ihren Rastplätzen und in den Wanderungsgebieten 
geschützt. Hierzu gehören im Untersuchungsgebiet Feldlerche, Graureiher, Nachtigall und 
Stockente. 

Die Bewertung des Untersuchungsgebietes als Brutvogellebensraum erfolgt nach dem 
mathematischen Bewertungsmodell für Vogelbrutgebiete in Niedersachsen von Behm & 
Krüger (2013). Aufgrund der Vorkommen von Feldlerche, Wiesenpieper und Bluthänfling hat 
der untersuchte Bereich eine lokale Bedeutung als Brutvogelgebiet. Dies entspricht einer 
übergreifenden Bewertung nach Brinkmann (1998) einer hohen Bedeutung. 

Von besonderer Bedeutung außerhalb des mathematischen Bewertungsmodells ist die 
relativ hohe Dichte der Nachtigall, einer Art, die gerade aus der Kategorie "gefährdet" 
entlassen wurde. Noch vor einem Jahr hätte unter Verwendung der bis dato gültigen Roten 
Liste, das mathematische Bewertungsmodell nach Behm & Krüger eine regionale Bedeutung 
als Brutvogelgebiet ergeben. 

 

Fledermäuse 

Die Erfassungen wurden im Zeitraum Anfang April (Quartiersuche) bis Mitte September 2016 
(Balzgeschehen) durchgeführt. Es wurde das Artenspektrum und die Raumnutzung 
(Flugrouten, Jagdräume, Quartiere) im Änderungsbereich untersucht.  

Quartiere 

Bei der Suche nach möglichen Quartieren wurden einzelne Bäume aufgenommen, die 
potenziell von Fledermäusen als Quartier genutzt werden konnten. Sie stehen auf der 
nördlichen Seite des zentralen Gehölzes entlang des Stimmgabelgrabens. Es gibt hier 
einzelne kleine Baumhöhlen, die als Wochenstube oder zumindest als Einzel- oder 
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Zwischenquartier geeignet sein könnten. Daher wurden hier zu Beginn der 
Detektorerfassungen zusätzlich Ausflugkontrollen vorgenommen. Eine tatsächliche 
Quartierfunktion konnte im Rahmen dieser Untersuchung allerdings nicht nachgewiesen 
werden. 

Flugrouten und Jagdgebiete 

Bei den Detektorbegehungen ergaben sich erhebliche Unterschiede in der Frequentierung 
einzelner Gebietsabschnitte: 

Während im südlichen Bereich des Untersuchungsgebietes keine Fledermausaktivität 
nachgewiesen werden konnte, wurde entlang des Stimmgabelgrabens regelmäßig 
Jagdaktivität der Zwergfledermaus mit mehreren Exemplaren beobachtet. Der einseitig von 
Bäumen gesäumte Straßenverlauf der Münchner Straße im Nordosten des 
Untersuchungsgebietes wurde als Flugstraße genutzt. Allerdings frequentierten nur 
Zwergfledermäuse die straßenbegleitenden Strukturen als Transferroute, andere Arten 
kamen nicht vor. 

Nachgewiesene Fledermausarten 

Die einzige im Rahmen der Untersuchungen nachgewiesene Fledermausart ist die 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus). Alle heimischen Fledermausarten sind nach dem 
BNatSchG streng geschützt. Ihre Fortpflanzungs-, Wohn- und Zufluchtsstätten sind somit 
gegen Störungen, Entnahme, Beschädigung und Zerstörung gesichert.  

Alle heimischen Fledermausarten und damit auch die nachgewiesene Zwergfledermaus sind 
im Anhang IV der FFH-Richtlinie verzeichnet und somit „streng zu schützende Tierarten von 
gemeinschaftlichem Interesse“. 

Gemäß landesweiter Roter Liste ist der Bestand der Zwergfledermaus gefährdet. Diese 
landesweite Einstufung datiert aus dem Jahre 1991 und entspricht nicht mehr dem heutigen 
Kenntnisstand. In den Vollzugshinweisen Artenschutz des NLWKN (2010) findet sich bei 
dieser Art kein Hinweis auf eine aktuelle Einstufung. 

 

Reptilien 

Im Rahmen der Erfassungen konnten keine Reptilien im Untersuchungsgebiet nachgewiesen 
werden. Die Artengruppe besitzt somit für das Vorhaben keine artenschutzrechtliche 
Relevanz. 

 

Amphibien 

Im Stimmgabelgraben wurden keine Amphibien nachgewiesen. Wegen der zur Laichzeit 
noch weitgehend fehlenden Wasserpflanzen sind Strukturen, die ein Ablaichen ermöglichen 
können, kaum vorhanden. Auch die weiteren Untersuchungen ergaben keine Hinweise auf 
ein Vorkommen von Amphibien im Untersuchungsgebiet. Die Bedeutung des 
Untersuchungsgebiets für Amphibien ist sehr gering. Eine artenschutzrechtliche Relevanz 
besteht für diese Tiergruppe nicht. 
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Weitere Tiergruppen 

Um die Bedeutung der Untersuchungsfläche, insbesondere der für wärmeliebende Arten 
potenziell geeigneten Strukturen (Schotterfläche im Südwesten und der südexponierte 
Gehölzrand) einordnen zu können, wurden Sichtbeobachtungen und eine daraus 
resultierende Einschätzung von besonderen Artvorkommen vorgenommen. Hierfür war eine 
Übersichtsbegehung vorgesehen, die jedoch in 3 Termine aufgeteilt wurde. 

Abgesehen von Reh, Feldhase und Kaninchen, die das zentrale Gehölz als Unterstand und 
die Freiflächen im Norden (Kaninchen auch im Westen) zur Nahrungsaufnahme nutzen und 
Maulwürfen wurden keine weiteren relevanten Säugetierarten festgestellt.  

Die im Sommer blütenreichen, mesophilen Grünländer des aufgelassenen Parkplatzteils im 
Südwesten (Biotopkarte: UHM/GMA) stellen für einige Schmetterlingsarten wie das Große 
Ochsenauge (Maniola jurtina), den Schornsteinfeger oder Braunen Waldvogel (Aphantopus 
hyperantus) und Bläulinge wie z.B. den Hauhechel-Bläuling (Polyommatus icarus) und den 
Jakobskraut- oder Blutbär (Tyria jacobaeae) günstige Nahrungsbiotope dar. Auch einige 
meist weit verbreitete Heuschreckenarten wie z.B. Roesels Beißschrecke (Metrioptera 
roeselii) sind vielerorts zu hören. 

Libellen wie z.B. die Blutrote Heidelibelle (Sympetrum sanguineum) oder die Blaugrüne 
Mosaikjungfer (Aeshna cyanea) nutzen den Stimmgabelgraben als Leitstruktur auf ihren 
Transferflügen und als Jagdgebiet ebenso wie die Fledermäuse. Die häufig an größeren 
Fließgewässern heimische Gebänderte Prachtlibelle (Calopteryx splendens) wurde am 
Stimmgabelgraben nicht festgestellt. 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und damit artenschutzrechtlich eine besondere 
Relevanz erreichende Arten wurden im Zuge der Übersichtsbegehung nicht festgestellt, 
waren aber auch aufgrund der Biotopausstattung und der hoch intensiven Nutzung der 
Umgebung mit sehr großem Anteil an versiegelten Flächen nicht zu erwarten. 

 

Planbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere 

Die für die Fauna des Untersuchungsgebietes hochwertigeren Strukturelemente bleiben 
erhalten. Dies betrifft insbesondere den waldartigen Bestand im Zentrum. Der östliche 
Stellplatzbereich hat für die Fauna lediglich eine geringe Bedeutung. Der westliche 
ungenutzte Bereich stellt einen Lebensraum der Feldlerche dar. Dieser Verlust ist durch die 
Anlage neuer Strukturen im Umfeld zu kompensieren. Für baubedingte Beeinträchtigungen 
werden geeignete Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen. Durch 
Gestaltungsmaßnahmen innerhalb des zukünftigen Gewerbegebietes werden teilweise neue 
Strukturelemente geschaffen. 

 

Planbedingte Auswirkungen auf streng geschützte Arten / Artenschutzrechtliche Belange 

Die artenschutzrechtliche Prüfung (siehe artenschutzrechtlicher Fachbeitrag im Anhang) 
nach § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG hat ergeben, dass durch die Änderung des 
Bebauungsplans für die vorkommenden Arten unter Berücksichtigung von Schutz- und 
Vermeidungsmaßnahmen sowie einer CEF-Maßnahme für die Feldlerche keine 
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Verbotstatbestände im Hinblick auf den § 44 BNatSchG ausgelöst werden. Eine Darstellung 
der notwendigen landschaftspflegerischen Maßnahmen erfolgt in Kap. 3. 

 

2.4 Schutzgut Boden 

Zustand und Bewertung 

Das Untersuchungsgebiet ist Bestandteil der saaleeiszeitlichen Geest- und Grundmoränen-
landschaft (Drenthe-Stadial) mit seinem Kies//Schmelzwasserablagerungen. 

In der Bodengroßlandschaft „Talsandniederungen und Urstromtäler“ ist der vorkommende 
Bodentyp der Gley-Podsol im Übergang zur Podsol-Braunerde. 

Die natürlich vorkommende Bodenart ist vorwiegend feinsandiger Mittelsand im Übergang zu 
anlehmigem Sand eiszeitlicher Entstehung mit geringem standortbezogenem ackerbaulichen 
Ertragspotential. 

Im Landschaftsplan (2010) ist die Waldfläche, da es sich um einen nicht anthropogen 
überprägten Bereich handelt, als potentieller Extremstandort nach Bodenübersichtskarte mit 
trockenen sehr nährstoffarmen Standort dargestellt. 

Im Niedersächsischen Bodeninformationssystem (2017) sind keine Altlasten für das 
Untersuchungsgebiet hinterlegt. Bodenschutzgebiete sind von der Planänderung ebenfalls 
nicht betroffen. 

 

Planbedingte Auswirkungen 

Die gemäß § 19 BauNVO angegebene Grundflächenzahl von 0,8 gibt den Flächenanteil 
eines Baugrundstückes an, der überbaut werden darf. Somit dürfen die Flächen für 
gewerbliche Nutzung auf 80 % der Grundstücksfläche überbaut und damit versiegelt werden. 
Im rechtskräftigen Bebauungsplan ist dieser Bereich als Stellplatzfläche mit 
wasserdurchlässigen Materialien festgesetzt. Mit der Planänderung werden somit die 
Austauschprozesse zwischen Boden und Luft zusätzlich verringert. Dies hat insbesondere 
Auswirkungen auf die Versickerung und Verdunstung. Die Grundwasserneubildung 
verringert sich infolge Ableitung und schnellem Abfluss des Oberflächenwassers. 

Insgesamt werden durch den erhöhten Versiegelungsgrad und die Überschüttung von Böden 
die Bodenfunktionen erheblich beeinträchtigt. 
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2.5 Schutzgut Wasser 

Zustand und Bewertung 

Im Untersuchungsgebiet verläuft nördlich des Waldes der Stimmgabelgraben von West nach 
Ost. Das Gebiet entwässert in nordöstlicher Richtung, der Stimmgabelgraben mündet in die 
Dünnenriede. Stillgewässer kommen im Änderungsbereich nicht vor. Wasserschutzgebiete 
sind nicht ausgewiesen. 

Im Untersuchungsgebiet ist kein rechtlich gesichertes oder vorläufiges Überschwemmungs-
gebiet vorhanden. In den Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten Niedersachsen 
sind für den Änderungsbereich keine Flächen dargestellt, die auf eine Überflutungsgefahr 
hinweisen. 

Die Lage der Grundwasseroberfläche wird mit ca. 50 m bis 52 m unter Gelände als 
oberflächenfernes Anstehen des Grundwassers angegeben (Quelle: Niedersächsisches 
Bodeninformationssystem). Als Hydrogeologische Einheit ist dieser Bereich als 
Gletscherablagerung mit sandig, kiesigem Ausgangsmaterial ausgewiesen. Die 
Durchlässigkeit der oberflächennahen Gesteine ist hoch, so dass die 
Grundwasserneubildungsrate im nördlichen Teilraum zwischen 151 mm/a und 200 mm/a 
sowie im südlichen Bereich zwischen 101 mm/a und 150 mm/a liegt. Die rd. 50 m mächtige 
Grundwasserüberdeckung bietet ein mittleres Schutzpotential.  

Als Bereich mit besonderer Funktionsfähigkeit für Wasser- und Stoffretention ist das 
Planungsgebiet als Bereich hoher Winderosionsgefährdung mit Dauervegetation ausge-
wiesen (Quelle: Landschaftsplan, 2010). 

 

Planbedingte Auswirkungen 

Der Graben ist von der Planänderung nicht betroffen. Mit der Änderung der bisherigen 
Nutzung im südlichen Teilgebiet von Verkehrsfläche mit teilversiegelten Deckschichten in 
eine gewerbliche Baufläche erhöht sich der Grad der Versiegelung. Dies ist verbunden mit 
zusätzlichen Beeinträchtigungen für das Grundwasser. Diese Beeinträchtigungen sind als 
erheblich zu bewerten und somit vollständig auszugleichen. 

 

2.6 Schutzgut Klima/Luft - Klimaschutz 

Zustand und Bewertung 

Das nördliche und östliche Teilgebiet des Änderungsbereichs besitzt gemäß 
Landschaftsplan eine hohe stadtklimatische Bedeutung (Kaltluftentstehungsgebiet der 
Freiflächen für Siedlungsgebiete) und eine hohe Empfindlichkeit gegenüber 
Nutzungsintensivierung (Ausgleichsräume). Das westliche Teilgebiet ist als Straßenfläche 
bzw. Parkplatz dargestellt. Laut Landschaftsplan verläuft nördlich des Änderungsbereiches 
eine Kaltluftleitbahn mit hoher Bedeutung für den Luftaustausch zwischen 
Kaltluftentstehungsgebieten und belasteten Siedlungsgebieten vom Flughafenareal in 
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südöstlicher Richtung zum Stadtgebiet Langenhagen. Kaltluftbarrieren sind im 
Änderungsbereich nicht verzeichnet. 

Die Fläche verfügt nicht über ein besonderes ausgewiesenes Lokalklimat. Somit sind keine 
Bereiche mit besonderer Funktionsfähigkeit für Klima und Luft vorhanden. 

Die Münchner Straße und die BAB 352 besitzen eine hohe verkehrsbedingte Luftbelastung. 

 

Planbedingte Auswirkungen 

Die klima- und lufthygienisch-relevanten Flächen im Änderungsbereich (Wald und 
landwirtschaftliche Fläche im Norden) sind von der Planänderung nicht betroffen und werden 
in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt. Die Parkplatzflächen werden mit der Änderung in eine 
gewerbliche Baufläche einen höheren Versiegelungsgrad erreichen, die sich auch 
kleinklimatisch auswirken wird. Zur Verbesserung der kleinklimatischen Situation sollten 
daher auf den nicht überbauten und unversiegelten Flächen Begrünungsmaßnahmen 
vorgesehen werden. Eine erhebliche Beeinträchtigung für das Schutzgut Klima/Luft ist durch 
die Planänderung nicht zu erwarten. 

 

2.7 Schutzgut Landschaft 

Zustand und Bewertung 

Laut Landschaftsplan (2016) liegt der südliche Bereich der Änderung des B-Plans Nr. 437 im 
Landschaftstyp „Gewerbliche Bebauung“ (BG 18). Die Parkplatzflächen haben als 
Landschaftsbildeinheit eine sehr geringe Bedeutung. 

Die Waldfläche und der nördlich anschließende Acker gehören zum Landschaftstyp 
„Strukturreiche Grünlandgebiete“ (GR 55). Diese Landschaftsbildeinheit, zu der auch die 
Kompensationsflächen zwischen Airport Business Park und südlicher Startbahn gehören, hat 
eine mittlere Bedeutung. 

Durch die vorhandenen gewerblichen Nutzungen und Verkehrswege bestehen 
Vorbelastungen durch Lärm und visuelle Beeinträchtigungen. 

 

Planbedingte Auswirkungen 

Die naturnahen Landschaftsstrukturen, wie Gebüsche und Kleingehölze, Binnengewässer 
und Ruderalfluren und die Grünanlagen der Siedlungsbereiche werden durch die geplante 
Bebauung vollständig überprägt bzw. gehen verloren und sind somit zu kompensieren. 

Die für das Schutzgut Landschaft mit einer mittleren Bedeutung belegten nördlichen Flächen 
im Änderungsbereich bleiben erhalten. Die vorhandenen Parkplatzflächen mit einer sehr 
geringen Bedeutung für das Schutzgut werden durch die Umwandlung in eine gewerbliche 
Nutzung intensiver genutzt. Der Versiegelungsgrad erhöht sich und es werden Gebäude 
errichtet, die mit negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild verbunden sind. Die z. T. 
erheblichen Beeinträchtigungen sind zu kompensieren bzw. durch geeignete 
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Gestaltungsmaßnahmen (z.B. max. Gebäudegrößen, Begrünung der Gebäude und 
Pflanzbindungen auf der Fläche) zu minimieren. 

 

2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kultur- und sonstige Sachgüter werden durch die 3. Änderung des B-Plans Nr. 437 nicht 
betroffen. 

 

2.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Vorhabensrelevante Wechselwirkungen sind aufgrund der Kleinräumigkeit der 3. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 437, der Insellage der betroffenen Fläche und der hohen 
Vorbelastung nicht zu erwarten.
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Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes 

2.10 Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Die erheblichen Umweltauswirkungen, die durch die 3. Änderung des Bebauungsplans 
hervorgerufen werden, wirken sich vor allem auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere, Boden, 
Wasser und Landschaft (Landschafts- / Ortsbild) aus. Aufgrund der Vorbelastungen bzw. 
geringen Wertigkeit des Bestandes sind die Umweltauswirkungen jedoch nur zu Teilen als 
erheblich einzustufen und damit auszugleichen. 

 

2.11 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würden die Flächen in ihrem Bestand weiterhin als 
Bedarfsparkplätze und landwirtschaftliche Fläche genutzt. Die Nutzung als Parkplatz wird 
auch zukünftig keine hochwertigen Bedeutungen erwarten lassen. Wobei einschränkend 
anzumerken ist, das sich bei einer geringen Nutzungsintensität wie auf den westlichen 
Parkflächen aus einem Scherrasen ein mageres mesophiles Grünland entwickeln kann. In 
der Folge ist auch eine höhere Bedeutung für die Fauna möglich. Allerdings widerspricht dies 
der eigentlichen Nutzung und es sind weiterhin die Vorbelastungen aus den Nachbarflächen 
anzuführen. 

Dem gegenüber steht eine Funktionsaufwertung der Ackerfläche nördlich des Waldes durch 
eine Extensivierung der Nutzung und Strukturanreicherung. Die Waldfläche ist von der 
Planung nicht betroffen und unterliegt weiterhin der Höhenbeschränkung im Rahmen einer 
luftverkehrsrechtlichen Hindernisbeseitigung. 
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3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung u nd zum Ausgleich 

nachteiliger Umweltauswirkungen 

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

Schutzgut Menschen 

� Einhaltung der Vorgaben der AVV Baulärm. 

� Lärmintensive nächtliche Arbeiten in Verbindung mit einer Ausleuchtung der Baustelle 
sind auf ein Mindestmaß zu begrenzen. 

� Die bauzeitliche Zerschneidung von Wegebeziehungen ist auf das notwendige Maß zu 
reduzieren und wenn möglich sind Ersatzwegebeziehungen auszuschildern. 

 

Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

� Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen 
(Zeitlicher Biotopschutz in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September § 39 Abs. 5 Nr. 2 
und 3 BNatSchG – Maßnahme - VAFB) 

Danach sind notwendige Schnittmaßnahmen zur Herrichtung der Baustelleneinrichtung 
und die damit einhergehende Baufeldfreimachung spätestens im Winterhalbjahr vor 
Beginn der Bautätigkeiten außerhalb der Brutzeit (01.10. bis 28.02.) durchzuführen. 

� Bauzeitbeschränkung Avifauna/ Monitoring nach Baufeldräumung 
(Zeitlicher Schutz von Brutvögeln – Maßnahme VAFB) 

Durch eine Baufeldfreimachung / Baufeldvorbereitung vor Beginn oder nach Ende der 
Vegetationsperiode (Oktober bis Februar) wird kann in der nachfolgenden Brutperiode 
eine Ansiedlung von Brutvögeln im Baufeld und damit eine Tötung von Individuen und 
eine Zerstörung von Nestern nicht vollständig vermieden werden.  Auch nach der 
Baufeldräumung können die Bauflächen von Feldlerchen oder anderen Feldvögeln als 
Brutplatz genutzt werden. Das Zerstören von besetzten Vogelnestern kann daher nur 
ausgeschlossen werden, wenn eine fachkundige Person (z.B. Biologe) feststellt, dass es 
zum Zeitpunkt der Bautätigkeiten keine besetzten Vogelnester auf der Fläche gibt. Die 
Verbote des § 44 BNatSchG Abs. 1, Nr. 1 und 3 treten damit nicht ein. 

� Flächenhafter Biotopschutz 
(Allgemeiner Schutz von Gehölzen bei Baumaßnahmen – Maßnahme SAFB) 

Um wertvolle Strukturen außerhalb des Baufeldes vor unbeabsichtigtem Befahren oder 
Betreten zu schützen, ist das Baufeld räumlich abzugrenzen (Biotopschutzzaun). Die DIN 
18920 ("Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen") und die RAS-LP 4 (Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: 
Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren 
bei Baumaßnahmen) sind bei der gesamten Baudurchführung anzuwenden. 

� Nächtliche Arbeiten in Verbindung mit einer Ausleuchtung der Baustelle sind auf ein 
Mindestmaß zu begrenzen. 
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Schutzgut Boden 

� Durchführung von Bodenschutz nach DIN 18300 und Schutzmaßnahmen nach 
DIN 18915, DIN 18920 und sinngemäß nach der RAS-LP 4 

� Beachtung der Rechtsvorschriften des § 12 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung (BBodSchV) 

� Bodenschonende Verfahren, z.B. Schutz des Mutterbodens (nach § 202 BauGB ist 
Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei 
wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen). 

� Zur Vermeidung von Einträgen in den Boden sind „umweltfreundliche“, wirksame Korro-
sionsschutzmaßnahmen an den Anlagenbauteilen zu verwenden. 

� Befahrung und Einsatz von schwerem Gerät auf Böden mit hohem Schluff- und Tonanteil 
nur bei trockener Witterung. 

� Grundsätzliche Nutzung vorhandener Wege als Baustraßen. 

� Sparsamer Umgang mit Grund und Boden (vgl. § 1a BauGB) 

� Reduzierung von Bodenauf- und -abtrag 

� Verwendung wasserdurchlässiger Beläge 

 

Schutzgut Wasser 

� Bodenversiegelungen und baubedingte Bodenverdichtungen auf den Baustellenflächen 
sind zur Sicherung der Versickerungsfähigkeit des Bodens und der Grundwasserneu-
bildung so gering wie möglich gehalten. 

� Baubedingte Beeinträchtigungen des Grundwassers durch Verdichtungen oder Schad-
stoffeinträge sind durch die Wahl geeigneter Baumaschinen zu vermeiden. 

 

Schutzgut Klima/Luft – Klimaschutz 

Zum Schutzgut Klima / Luft sind keine zusätzlichen Schutz- bzw. Vermeidungsmaßnahmen 
auszuweisen, da der Flächenschutz über die Schutzgüter Pflanzen, Boden und Wasser 
bereits festgeschrieben ist. 

 

Schutzgut Landschaft 

Gemäß § 9(1) Nr. 25a BauGB sind Begrünungsmaßnahmen auf den Baugrundstücken fest-
gesetzt. Diese Begrünungsmaßnahmen dienen der Vermeidung und Minimierung von 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und vor allem des Landschaftsbildes.  

Entlang der Münchner Straße wird ein 15 m breiter Pflanzstreifen festgesetzt. Innerhalb der 
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind heimische und standortgerechte 
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Bäume und Sträucher flächendeckend zu pflanzen. Alle Gehölze sind zu schützen, zu 
pflegen und dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Innerhalb der Fläche entlang 
der Münchner Straße ist die Anlage von naturnah gestalteten Staugräben und Sickermulden 
einschließlich dazugehöriger Böschungsfläche zulässig. Dementsprechend kann die 
Gesamtpflanzdichte gegebenenfalls reduziert werden, jedoch ohne die Sichtschutzwirkung 
aufzugeben. 

Des Weiteren sind pro 6 PKW- oder LKW-Stellplätze zu deren Untergliederung ein stand-
ortgerechter, einheimischer Laubbaum als Hochstamm zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Baumscheibe soll eine Größe von 2,30 m x 5,00 m 
nicht unterschreiten. Auf diese Untergliederung kann ausnahmsweise auf den Flächen für 
LKW-Stellplätze verzichtet werden, wenn die Bäume an anderer Stelle im Geltungsbereich 
gepflanzt werden. 

 

3.2 Geplante Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen   

Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zum Schutzgut Pflanzen und Tiere erfolgt unter 
Verwendung der „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der 
Bauleitplanung“ (NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG, 2013). 

Als Bestand werden die im rechtskräftigen Bebauungsplan dargestellten Festsetzungen 
angenommen. Gesetzlich geschützte Biotope sind von der Planänderung nicht betroffen. 

 

Tabelle 1:  Ökologische Eingriffsbilanzierung zur 3. Änderung des B-Plan Nr. 437 
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Im Zuge der 3. Planänderung ergibt sich ein rechnerisches Defizit in Höhe von 25.684 WP.  

 

Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen 

Die Maßnahmen zur Kompensation der durch die Planänderung verbundenen 
Beeinträchtigungen (städtebaulicher und artenschutzrechtlicher Ausgleich) erfolgt umfänglich 
innerhalb der räumlichen Grenzen des Bebauungsplans. 

Maßnahmenfläche F1: Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für die Feldlerche (CEF-Maßn.) 

Bei der Feldlerche als besonders geschützter europäischer Vogelart handelt es sich nach 
der Niedersächsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz aufgrund des ungünstigen 
Erhaltungszustands ihrer Population um eine Art mit Priorität für Erhaltungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen. Baumaßnahmen im Lebensraum der Feldlerche dürfen nicht dazu 
führen, dass der Erhaltungszustand der lokalen Population sich verschlechtert. Für die im 
südwestlichen Plangebiet durch die zukünftigen Baumaßnahmen verdrängten zwei 
Brutpaare der Feldlerche wird deshalb im nördlichen Teil des Plangebietes eine 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahme durchgeführt. 

Diese sogenannte CEF-Maßnahme (continued ecological funktionality) muss vor Beginn der 
Baumaßnahme ausgeführt und funktionsfähig sein. D.h. diese Maßnahme soll eine 
ökologisch-funktionale Kontinuität von Lebensräumen ohne zeitliche Lücke sicherstellen. Für 
die durch das künftige Baugebiet zerstörten beiden Brutrevierflächen der Feldlerche 
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bedeutet dies, dass vor Baubeginn nach Art und Umfang eine ausreichend geeignete Fläche 
für die Feldlerchenbruten in der räumlichen Umgebung zur Verfügung stehen muss. 

Die Berechnung des konkreten Ausgleichsumfangs erfolgt auf der von der REGION 
HANNOVER (2015, unveröffentlicht) vorgegebenen Grundlage „Rechtliche und fachliche 
Vorgaben zum Feldlerchenschutz in der Bauleitplanung“. Demnach stellen Blühflächen im 
Umkreis der Baumaßnahme (maximale Entfernung 5 km) eine geeignete CEF-Maßnahme 
dar, wobei Abstände von mind. 100 m zu Baumbeständen und Gebäuden einzuhalten sind. 
Nach der in dieser Vorgabe angegebenen Tabelle ergibt sich für zwei Brutreviere, die auf 
einer zusammenhängenden Blühfläche vorgesehen sind, eine Mindestgröße von 5.000 qm. 

Als CEF-Maßnahmenfläche für zwei Feldlerchen-Brutreviere wird ein Teil der im Plangebiet 
liegenden Ausgleichsfläche (aktuelle Nutzung Acker) mit der Bezeichnung F1 festgesetzt. 
Die Fläche F1 weist eine Größe von 5.004 qm auf. Sie ist nach den kartographischen 
Vorgaben des B-plans räumlich genau einzumessen (113 m Abstand zum Wald, 30 m zum 
Weg an der Nordgrenze und 59 m zum Straßengraben) und dauerhaft abzupflocken. 
Darüber hinaus ist ein dauerhaftes jährliches Monitoring hinsichtlich der Feldlerche zu 
betreiben und nachzuweisen wie viele Brutreviere dort existieren. 

Die artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme auf der Fläche F1 kann zugleich als 
Kompensation im Rahmen der städtebaulichen Eingriffsregelung für diesen B-plan 
angerechnet werden. Mittels der geplanten Maßnahmen findet auf der vorhandenen 
Ackerfläche eine Aufwertung um eine Wertstufe statt: Aufwertung von Acker (Wertstufe 1) 
auf halbruderale Gras- und Staudenfluren (Wertstufe 3, abgewertet auf Wertstufe 2 aufgrund 
regelmäßigen Umbruchs). Durch die CEF-Maßnahme ergibt sich somit eine anrechenbare 
Aufwertung um 5.004 Werteinheiten. 
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Anlage und dauerhafte Pflege der Blühfläche (nach Vorgabe der Region Hannover) 

Die Blühfläche ist randlich mit einer 2-3 m breiten Schwarzbrache zu versehen (gehört mit 
zur Blühfläche), die von März bis Mai im vierwöchigen Abstand bearbeitet wird. In dieser Zeit 
soll hier keine höhere Vegetation aufkommen. Die Fläche ist aber nicht vegetationsfrei zu 
halten. Ab Ende Mai ist keine Bearbeitung mehr erforderlich. 

Die Blühfläche selbst ist als Brache liegenzulassen. Bei Vergrasung sind auflockernde 
Maßnahmen durchzuführen, um heterogene Strukturen zu erhalten. Jährlich muss ein Drittel 
der Brachflächen umgebrochen werden, so dass ein-, zwei- und 3-jährige 
Sukzessionsstadien nebeneinander vorkommen und gleichzeitig Gehölzentwicklung 
unterbunden wird. 

 

Maßnahmenfläche F2: Entwicklung von artenreichen Grünlandflächen 

Nördlich und östlich an die Maßnahmenfläche F1 angrenzend liegt die 6.972 qm große 
Maßnahmenfläche F2. In Ergänzung zu den im Westen bereits durchgeführten 
Kompensationsmaßnahmen soll dort artenreiches mesophiles Grünland kalkarmer Standorte 
(GMA) mittels Ansaat aus standortheimischem Arten angelegt werden.  

Tabelle 2:  Ökologische Ausgleichsbilanzierung zur 3. Änderung des B-Plan Nr. 437 

 

Bei insgesamt 25.684 auszugleichenden Werteinheiten (Kompensationssoll) ergibt sich ein 
Kompensationsüberschuss von 236 Werteinheiten. Die Maßnahme F1CEF dient dem 
artenschutzrechtlichen Ausgleich für die Beeinträchtigung von zwei Brutpaaren der 
Feldlerche. Zusammen mit der Maßnahme F2 wird das Kompensationssoll gemäß 
Eingriffsregelung vollständig ausgeglichen. 
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4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten, die die Ziele und den räumlichen Geltungsbereich der 
3. Änderung betreffen sind aufgrund der kleinräumigen Änderung des B-Plans 437 nicht 
gegeben. 

 

5 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Gemäß § 4c BauGB sind die Gemeinden verpflichtet die erheblichen Umweltauswirkungen, 
die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten zu überwachen, um insbesondere 
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, 
geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Sie nutzen dabei die im Umweltbericht nach 
Anlage 1, Nummer 3 Buchstabe b der zu diesem Gesetzbuch anzugebenden Über-
wachungsmaßnahmen und die Informationen der Behörden nach § 4 Abs. 3 BauGB. 

Die zu überwachenden Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung sind in Kap. 4.1 
ausführlich dargestellt. 

6 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Gegenstand der vorliegenden Planung ist die dritte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 437 
„Münchner Straße Ost“ vom 11.12.1997. Ziel ist es, Flächen nördlich der Münchner Straße 
mit der momentanen Festsetzung Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung 
„Stellplätze Flughafen“ nun ebenfalls als gewerbliche Baufläche auszuweisen. Eine 
gewerbliche Nutzung ist aus städtebaulicher Sicht besonders geeignet, da dies eine 
Ergänzung zu dem bereits bestehenden Gewerbegebiet südlich des Flughafens Hannover-
Langenhagen darstellt und somit den Wirtschaftsstandort Langenhagen weiter stärken kann. 
Das integrierte Stadtentwicklungskonzept Langenhagen 2025 (ISEK) empfiehlt diesen 
Bereich als Erweiterung des Airport Business Park einer gewerblichen Nutzung zugänglich 
zu machen. 

Die negativen Umweltauswirkungen, die durch die 3. Änderung des Bebauungsplans hervor-
gerufen werden, wirken sich vor allem auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere, Boden, 
Wasser und Landschaft aus. Aufgrund der Vorbelastungen bzw. geringen Wertigkeit des 
Bestandes sind die Umweltauswirkungen jedoch nur zu Teilen als erheblich einzustufen. 

Im Rahmen der Umsetzung des B-Planes sollen die Maßnahmen zur Vermeidung und Ver-
ringerung berücksichtigt werden. Die Umsetzung der Vermeidungs-, Verminderungs- und 
Kompensationsmaßnahmen ist durch eine Umweltbaubegleitung zu überwachen. 
Insbesondere ist die vorgezogene Umsetzung der artenschutzrechtlich begründeten CEF-
Maßnahme sicherzustellen. Der Erfolg der Maßnahme ist im Rahmen eines Monitorings zu 
belegen. 

Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zum Schutzgut Pflanzen und Tiere ergibt unter 
Verwendung der „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der 
Bauleitplanung“ (NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG, 2013) bei insgesamt 25.684 auszu-
gleichenden Wertpunkten (Kompensationssoll) ein Kompensationsüberschuss von 236 Wert-
einheiten.  
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Rechtliche Vorgaben 
(Gesetze, Verordnungen und Richtlinien in der jewei ls gültigen Fassung) 
Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten Bundesartenschutzver-
ordnung (BArtSchV) 
Baugesetzbuch (BauGB ) 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten 
(Bundes-Bodenschutzgesetz BBodSchG ) 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV ) 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG ) 

Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG  

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG ) 

Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG ) 

Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG ) 

Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) 

Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (BWaldG ) 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts des Bundes (WHG) 
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Anhang 

Bestandserfassung Biotoptypen, Gefäßpflanzen der Ro ten Liste, Brutvögel, 
Fledermäuse, Amphibien und weitere Artengruppen 
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